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1 Einleitung 

Die Gewerbesteuer ist wohl die am häufigsten umstrittene Steuer im deut-

schen Steuersystem, jedoch auch die langlebigste. Die Forderung nach 

einer Reform der Gewerbesteuer ist bereits seit über 100 Jahren zu ver-

nehmen. Der Gesetzgeber hat sich einer Grundsatzreform der Gewerbe-

steuer jedoch stets entzogen und hat stattdessen den Unternehmen durch 

mehrere Erhöhungen der Freibeträge, die Abschaffung der Lohnsummen- 

und Gewerbekapitalsteuer und durch die Einführung des § 35 EStG gehol-

fen. Den Kommunen wurden zur Kompensation der Steuerausfälle meist 

nur Beteiligungen an Bundessteuern zugewiesen, jedoch erhielten sie 

teilweise auch keine Ausgleiche. So wurde das ursprüngliche Konzept der 

Gewerbesteuer, das aus ehemals drei Standbeinen bestand, stetig abge-

baut und die Gewerbesteuer stützt sich in ihrer heutigen Form als Bemes-

sungsgrundlage im Wesentlichen nur noch auf den Gewinn der Gewerbe-

betriebe. 

 

Die Gewerbesteuer steht bis auf die Gewerbesteuerumlage den Kommu-

nen zur Finanzierung ihrer Ausgaben zu. Trotz zahlreicher Eingriffe durch 

den Gesetzgeber ist die Gewerbesteuer die wichtigste Kommunalsteuer 

geblieben.  

 

Im Jahr 2003 gab es die letzte große Debatte um eine Reform der Gewer-

besteuer. Diese Debatte erfolgte, nachdem die Gewerbesteuereinnahmen 

der Kommunen von 19,4 Mrd. Euro in 2000 auf 15,3 Mrd. in 2003 Euro,1 

bedingt durch die damalige Konjunkturflaute, einbrachen und sich somit 

die finanzielle Lage der Kommunen drastisch verschlechterte. Um die 

Probleme der Kommunalfinanzen darzustellen, wurde die Kommission zur 

Reform der Gemeindefinanzen vom Bundeskabinett eingesetzt.2 Im Mit-

telpunkt der Arbeit stand die Reform der Gewerbesteuer. Bereits im Herbst 

2003 wurde diese Arbeitsgruppe jedoch wieder aufgelöst, als absehbar 
                                            
1
 Von 19,4 Mrd. in 2000 auf 17,2 Mrd. in 2001 auf 15,8 Mrd. in 2002 und 

  15,3 Mrd. in 2003 
2
 Durch Kabinettsbeschluss vom 27.03.2002.  
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war, dass keine Einigung für ein Reformmodell erzielt werden konnte.3 

Daran waren die Gemeinden nicht unbeteiligt, da diese eine strikte Grund-

satzreform der Gewerbesteuer stets ablehnten. 

 

Auch in der Politik ist die Gewerbesteuer umstritten. Während die Bun-

deskanzlerin in ihrer Rede im Rahmen der 35. Hauptversammlung des 

Deutschen Städtetages4 an der Gewerbesteuer festhielt, gibt es von Sei-

ten der CDU/CSU keine entsprechend klare Haltung. Die FDP hingegen 

fordert eindeutig die Abschaffung der Gewerbesteuer. Bedingt hierdurch 

nahm der Deutsche Städtetag unmittelbar nach der Bundestagswahl 2009 

Stellung und forderte den Erhalt der Gewerbesteuer. Denn nach Meinung 

des Deutschen Städtetags handelt es sich bei der Gewerbesteuer um eine 

„gute Gemeindesteuer“.5 

 

Bereits ab dem vierten Quartal 2008 und vor allem im Jahr 2009 gerieten 

die Städte und Gemeinden aufgrund der erneut aufgetretenen Gewerbe-

steuereinbrüche6 abermals in finanzielle Nöte und konnten ihre Haushalte 

teilweise nur durch enorme Kreditaufnahmen decken. 

 

Auf dieser Grundlage soll diese Arbeit prüfen, ob die Gewerbesteuer in 

ihrer heutigen Form noch eine geeignete Kommunalfinanzierung darstellt 

oder ob hier neue Ansätze verfolgt werden sollen. 

 

Hierfür wird nach der Darstellung der rechtlichen Grundlagen der Gewer-

besteuer auf die geschichtliche Entwicklung sowie auf die Rechtferti-

gungsproblematik der Gewerbesteuer eingegangen. 

 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf die Bedeutung der Gewerbe-

steuereinnahmen für die Kommunalfinanzen als auch auf deren Entwick-

                                            
3
 Vgl. Müller, 2006, S. 81. 

4
 Vom 12. Bis 15.05.2009 in Bochum. 

5
 Vgl. Heine, 2009, S. 186. 

6
 Bedingt durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise. 
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lung eingegangen bevor im Anschluss die Mängel und die Kritikpunkte an 

der Gewerbesteuer aufgezeigt und überprüft werden. 

 

Abschließend befassen sich die letzten Kapitel mit den rechtlichen Vorga-

ben und den Anforderungen an eine Reform der Gewerbesteuer wie auch 

mit der Darstellung zweier Reformmodelle und deren Betrachtung. 
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2 Grundlagen der Gewerbesteuer 

2.1 Einordnung der Gewerbesteuer in das System der Steuerarten 

Die Gewerbesteuer ist eine direkte Steuer.7 Nach § 5 GewStG ist der 

Steuerschuldner und der wirtschaftliche Steuerträger generell identisch. 

Für die Zuordnung einer Steuer kommt es besonders auf das Steuerobjekt 

der Steuer an.  

Bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbebetrieb das Steuerobjekt,8 da die 

persönlichen Verhältnisse, wie etwa Kinder und Familienstand des Inha-

bers, nicht berücksichtigt werden. Demnach handelt es sich bei der Ge-

werbesteuer um eine Objektsteuer.9 Eine Objektsteuer ist eine auf dem 

Objekt lastende und an die Merkmale des Gewerbebetriebs als Objekt 

anknüpfende Steuer. 

 

Die Realsteuern stellen eine Objektsteuer im engeren Sinne dar.10 Der 

Begriff der Realsteuern ist in § 3 Abs. 2 AO legal definiert. Nach 

§ 3 Abs. 2 AO sind nur die Gewerbesteuer und die Grundsteuer Realsteu-

ern. In Art. 106 Abs. 6 GG wurde der Begriff der Realsteuern im Zuge der 

Änderung des Grundgesetzes 199711 durch die ausdrückliche Nennung 

der Gewerbesteuer und der Grundsteuer ersetzt. Diese Änderung erfolgte, 

als nach der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer nicht eindeutig klar 

war, ob es sich bei der verbleibenden Rest-Gewerbesteuer (Gewerbeer-

tragssteuer) um eine Realsteuer im eigentlichen Sinne handelte. 

 

Die Gewerbesteuer ist in ihrer heutigen Ausprägung als Gewerbeertrag-

steuer (Restgewerbesteuer) zugleich eine Ertragsteuer, da sich ihre Be-

                                            
7
 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 59. 

8
 § 2 GewStG. 

9
 Vgl. Zitzelsberger, 1990, S. 99 ff. 

10
 Vgl. Petzold, 1991, S.1. 

11
 Vgl. BGBI. 1 1997, 2470. 
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messungsgrundlage nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer12 (siehe 

unten Kap. 2.3.3 Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer) ausschließlich 

am einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Gewinn der Unternehmen 

orientiert. 13 

 

Als Kostensteuer ist die Gewerbesteuer generell überwälzungsfähig.14 

Dies bedeutet, dass die Steuer auf den Leistungsempfänger überwälzt 

werden kann, auch wenn dies vom Gesetzgeber nicht vorgesehen wurde. 

2.2 Zuständigkeiten für die Gewerbesteuer 

2.2.1 Steuergesetzgebungshoheit 

Der Bund hat nach § 105 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 GG 

die konkurrierende Gesetzgebung für das Rechtsgebiet der Gewerbesteu-

er. Für eine Änderung des Gewerbesteuerrechts ist nach 

Art. 105 Abs. 3 GG die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Der 

Bund und die Länder können nach Art. 106 Abs. 6 Satz 4 GG eine Ge-

werbesteuerumlage erheben. Von dieser Möglichkeit hat der Bundesge-

setzgeber erstmals mit dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinan-

zen von 1969 Gebrauch gemacht und die Gewerbesteuerumlage einge-

führt. Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich nicht um eine Er-

tragsbeteiligung, sondern um eine finanzrechtliche Zuweisung.15 

2.2.2 Steuerverwaltungshoheit 

Da die Gewerbesteuer zu den „übrigen Steuern“ gehört, steht die Verwal-

tung nach Art. 108 Abs. 2 GG den Bundesländern zu. Nach 

Art. 108 Abs. 4 Satz 2 GG kann die zuständige Landesfinanzbehörde 

durch ein Landesgesetz die Verwaltungskompetenz ganz oder nur zum 

Teil den Kommunen übertragen. Von dieser Möglichkeit wird aber nur 

teilweise Gebrauch gemacht. Den Finanzämtern der Länderfinanzverwal-

                                            
12

 Wurde zum 01.01.1998 aufgrund der Unternehmenssteuerreform von 1997 
(BGBI, I 1997, 2470) abgeschafft. 

13
 Vgl. Montag in Tipke/Lang, 2010, § 12 Rz. 1. 

14
 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 59. 

15
 Vgl. Ebenda, S. 40. 
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tung obliegen die Ermittlungen der Bemessungsgrundlagen und die Fest-

setzung des Gewerbesteuermessbetrages (sowie eine eventuell notwen-

dige Zerlegung). Die Gemeinden dagegen sind zuständig für die Anwen-

dung des Hebesatzes, der Berechnung der Gewerbesteuerschuld und de-

ren Erhebung beim Steuerschuldner. In den Stadtstaaten ist das zuständi-

ge Finanzamt ebenfalls für die ansonsten an die Kommunen abgegebe-

nen Aufgaben zuständig.16 

2.2.3 Steuerertragshoheit 

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer. Das Aufkommen der Ge-

werbesteuer steht nach Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG den Gemeinden zu. 

Diese Verfassungsänderung wurde mit der Unternehmenssteuerreform 

von 1998 eingeführt,17 nachdem aufgrund des Wegfalls der Gewerbekapi-

talsteuer nicht eindeutig geklärt war, ob es sich bei der verbleibenden 

„Rest-Gewerbesteuer“ (Gewerbeertragssteuer) noch um eine Realsteuer 

handelte, auf welche die Kommunen seit der Finanzreform von 1956 einen 

Anspruch haben (Realsteuergarantie).18  

 

Im Gemeindefinanzreformgesetz von 1969 ist geregelt, dass die Kommu-

nen einen Teil der Gewerbesteuer in Form einer Umlage (der Gewerbe-

steuerumlage) an das Land und den Bund abführen müssen.19 

2.3 Gesetzliche Änderungen an der Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist unter den verschiedenen Steuern die älteste. Sie 

fand ihren Ursprung bereits im Mittelalter, in Form einer Marktsteuer. In 

Preußen wurde sie im Jahre 1810 als Gebühr für die Erteilung eines Ge-

werbescheins eingeführt. Bereits im Jahre 1820 hatte sich der gebühren-

ähnliche Charakter der Abgabe in eine Steuer im eigentlichen Sinne ver-

wandelt,20 welche der heutigen Form der Gewerbesteuer ähnelt. Seit die-

                                            
16

 Vgl. Reichert, 2003, S. 20. 
17

 Gesetz vom 20.10.1997, BGBI I, 2470. 
18

 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 41. 
19

 Art. 106 Abs. 6 Satz 4 bis 6 GG in Verbindung mit § 6 Gemeindefinanzreformgesetz. 
20

 Vgl. Courage, 1995, S. 2. 
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sem Zeitpunkt wird die Gewerbesteuer ohne Unterbrechung erhoben. Mit 

der Miquel´schen Steuerreform im Jahre 1892/9321 ging die Ertragshoheit 

der Realsteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer) 189522 an die Ge-

meinden über. Die Grundlage für die heutige Steuererhebung ist das Ge-

werbesteuergesetz aus dem Jahre 1936.23 In ihrer Ursprungsform hatte 

die Gewerbesteuer drei Standbeine: die Lohnsummensteuer (die fakultativ 

erhoben werden konnte), die Gewerbekapitalsteuer und die Gewerbeer-

tragssteuer. Sie sollte in ihrer ursprünglichen Form eine Interessenklam-

mer zwischen den Kommunen und dem örtlichen Gewerbe bilden.24 Mit 

den nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Änderungen und den stetigen 

Erhöhungen des Freibetrages25 durch den Gesetzgeber, verlor die Ge-

werbesteuer jedoch immer mehr ihre ursprünglich zugedachte Funktion.26 

2.3.1 Einführung der Gewerbesteuerumlage 

Aufgrund der Gemeindefinanzreform im Jahre 1969 wurden die Kommu-

nen verpflichtet, einen Teil ihres Gewerbesteuereinkommens in Form einer 

Umlage, der Gewerbesteuerumlage, an den Bund und die Länder abzu-

führen.27 Als Ausgleich für die Gewerbesteuerumlage erhalten die Kom-

munen seither einen Anteil der Einkommensteuer nach 

Art. 106 Abs. 5 GG (den sogenannten Gemeindeanteil an der Einkom-

mensteuer, nach Art. 106 Abs. 6 Satz 4 und Satz 5 GG in Verbindung mit 

§ 1 GFRG).28 Ein Grund für diese Maßnahme war die erheblich gestiege-

ne Bedeutung der Gewerbesteuer. Bedingt durch das Wirtschaftswachs-

tum der Nachkriegszeit entwickelte sich die Gewerbesteuer zur bedeut-

samsten kommunalen Einnahmequelle.29 Es entstanden riesige Industrie-

                                            
21

 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 175. 
22

 Vgl. Zimmermann, 1999, Seite 183. 
23

 Vgl. Zwick, 2007, Seite 47. 
24

 Vgl. Hansmeyer, 1981, S. 623. 
25

 Von ursprünglich 7.200 DM auf 15.000 DM im Jahr 1974, auf 24.000 DM im Jahr 1978, 
auf 36.000 DM im Jahr 1980, auf 48.000 DM im Jahr 1992 und im Zuge der Euro Um-
stellung auf 24.500 Euro. 

26
 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 207. 

27
 Art. 106 Abs. 6 Satz 4 und Satz 5 GG in Verbindung mit § 5 Gemeindefinanzreformge-
setz. 

28
 Vgl. Zitselsberger, 1990, Seite 50. 

29
 Vgl. Karrenberg, 1985, Seite 33 f. 
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gebiete; die Schaffung von Wohngebieten trat in den Hintergrund. Die 

Gemeindefinanzreform von 1969 brachte den Gemeinden erhebliche 

Mehreinnahmen, da die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Ein-

kommensteuer deutlich größer waren als die Ausgaben der Gewerbesteu-

erumlage.30 Seit dieser Reform 1969 besteht das kommunale Steuersys-

tem aus zwei Hauptsäulen: der Gewerbesteuer (abzüglich der Gewerbe-

steuerumlage) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 

2.3.2 Abschaffung der Lohnsummensteuer 

Die Gewerbesteuer setzte sich ursprünglich aus drei Teilgewerbesteuern 

zusammen: der Lohnsummensteuer, der Gewerbekapitalsteuer und der 

Gewerbeertragssteuer. Die Lohnsummensteuer war die umstrittenste der 

drei Teilgewerbesteuern. Es wurde den Kommunen freigestellt, ob sie die 

Lohnsummensteuer erheben wollten oder nicht. Sie wurde lediglich von 

rund 800 der 1979 etwa 8000 Gemeinden der Bundesrepublik Deutsch-

land erhoben.31 Von Seiten der Unternehmen unterlag die Lohnsummen-

steuer heftigster Kritik, da ihre Bemessungsgrundlage auf der Lohnsumme 

basierte und dadurch lohnintensive Betriebe wesentlich höher belastet 

wurden als kapitalintensive Betriebe. 

 

Aufgrund der Arbeitslosigkeit, die Mitte der 70er Jahre erstmals auf über 

1 Million stieg, und aus konjunkturpolitischen Gründen, wurde die Lohn-

summensteuer im Jahre 1979 abgeschafft. Die Abschaffung der Lohn-

summensteuer sollte zur Entlastung der arbeitsintensiven Produktion bei-

tragen.32 

 

Infolge des Wegfalls der Lohnsummensteuer wurde der Gemeindeanteil 

an der Einkommensteuer von ursprünglich 14 Prozent auf 15 Prozent er-

höht. Die Gewerbesteuerumlage wurde um ein Drittel, von anfangs 

120 v.H. auf 80 v.H. (durch das Steueränderungsgesetzes von 1979), ge-

                                            
30

 Vgl. Zitselsberger, 1990, S. 51. 
31

 Vgl. Ebenda, S. 55. 
32

 Vgl. Zwick, 2007, S. 69. 



Stellt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form noch eine geeignete Kommunalfinanzierung dar?  

9 

senkt.33 Da die Ausgleichsmaßnahmen allen Kommunen zugutekamen, 

aber nur wenige Kommunen die Lohnsummensteuer erhoben hatten, 

ergab sich für die Kommunen ein einmaliger finanzieller Vorteil zu Lasten 

von Bund und Ländern. Jedoch hatten nur die Kommunen einen Vorteil, 

welche bislang keine Lohnsummensteuer erhoben hatten. 

 

Die Abschaffung der Lohnsummensteuer war von Seiten der Kommunen 

stark umstritten.34 Sie hatte den Vorteil, auch dort Gewerbesteuerauf-

kommen zu erbringen, wo Unternehmen aus konjunkturellen Gründen 

kurz oder langfristig keinen Gewinn erzielen konnten und wenig steuerlich 

wirksames Kapital aufwiesen.35 

2.3.3 Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 

Nach der Abschaffung der Lohnsummensteuer bestand die Gewerbesteu-

er nur noch aus zwei Teilgewerbesteuern, der Gewerbekapitalsteuer und 

der Gewerbeertragssteuer. Die Gewerbekapitalsteuer ging auch auf das 

Kapital des Gewerbebetriebs als Bemessungsgrundlage ein und sollte das 

Steueraufkommen der Kommunen verstetigen und ebenso von konjunktu-

rellen Schwankungen unabhängiger machen.  

 

Nachdem die Gewerbekapitalsteuer in den neuen Bundesländern zum 

01.01.1996 eingeführt werden sollte, dies aber aufgrund der Forderung 

des Bundesrates 1995 nicht geschah, wurde die Gewerbekapitalsteuer 

auch in den alten Bundesländern durch das Unternehmenssteuerreform-

gesetz 199736 zum 01.01.1998 abgeschafft. Die Gewerbesteuer besteht, 

infolge der Abschaffung der Lohnsummensteuer und der Gewerbekapital-

steuer, schlussendlich nur noch aus der Gewerbeertragssteuer. Seitdem 

zielt sie ausschließlich auf den einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen 

Gewinn der Gewerbebetriebe ab. Als Kompensation für die Abschaffung 

der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen der alten Bundesländer 

                                            
33

 BGBI, I 1978,1849. 
34

 Besonders von den Kommunen des Ruhrgebietes, hier wurde sie Großteils erhoben. 
35

 Vgl. Zimmermann, 1999, Seite 183. 
36

 BGBI, I 1997, 2470. 
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seither einen Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer37 in Höhe 

von 2,2 Prozent. 

2.3.4 Unternehmenssteuerreform 2008 

Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 vom 14.08.200738 versuchte der 

Gesetzgeber, die Gewerbesteuereinnahmen zu verstetigen.39 Hierzu wur-

de speziell § 8 (Hinzurechnungen) und § 9 (Kürzungen) des GewStG ge-

ändert,40 um die Bemessungsgrundlage zu verbreitern. Im Wesentlichen 

wurde § 8 Nr. 1 GewStG verändert. Ab dem Erhebungszeitraum 2008 un-

terliegen nur noch 25 Prozent der Schuldzinsen den Hinzurechnungen,41 

desweiteren werden in Zukunft die Entgelte aller Verbindlichkeiten hin-

zugerechnet. Im Gegenzug hierfür wurde der bis dahin geltende Staffelta-

rif für Einzel- und Personengesellschaften, und die bisher geltende Steu-

ermesszahl von 5 Prozent bei Kapitalgesellschaften, auf eine Steuer-

messzahl von 3,5 Prozent vereinheitlicht.42 

2.4 Heutige Form der Gewerbesteuer 

2.4.1 Steuergegenstand 

Steuergegenstand ist nach § 2 Abs. 1 GewStG jeder inländisch stehende 

Gewerbebetrieb. Für die Definition des Gewerbebetriebs wird auf 

§ 15 Abs. 2 EStG zurückgegriffen. Demnach liegt ein Gewerbebetrieb vor, 

wenn eine  

 selbständige,  

 nachhaltige Betätigung  

 mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird  

 und diese eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 

darstellt.  

                                            
37

 Art. 106 Abs. 5a GG in Verbindung mit § 1 FAG und § 5a ff Gemeindefinanzreformge-
setz. 

38
 BGBI, I 2007 ,1912 ff. 

39
 Vgl. BT-Drucks. 16/4841, S. 32. 

40
 Vgl. Hartmann, 2008, S. 2490. 

41
 Bis Erhebungszeitraum 2007 wurden 50 % der Dauerschuldzinsen hinzugerechnet. 

42
 BGBI, I 2007, 1930. 
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Damit ein Gewerbebetrieb im Sinne des GewStG vorliegt, müssen alle vier 

Merkmale (positiv) erfüllt sein.43 Jedoch darf es sich nicht um eine land- 

und forstwirtschaftliche Betätigung (§ 15 Abs. 2 Satz 1 EStG), eine selb-

ständige Arbeit im Sinne des § 18 EStG und um keine Vermögensverwal-

tung nach § 14 Satz 3 AO handeln. Es wird unterschieden zwischen Ge-

werbebetrieb kraft Tätigkeit und kraft Rechtsform. Die wirtschaftliche Betä-

tigung von Kapitalgesellschaften (§ 2 Abs. 2 GewStG), sowie die Tätigkeit 

sonstiger juristischer Personen des privaten Rechts und der nicht rechts-

fähigen Vereine, soweit sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unter-

halten (§ 2 Abs. 3 GewStG), gilt stets in vollem Umfang als Gewerbebe-

trieb. Demnach ist die Gewerbesteuer eine „Sondersteuer“ für gewerbliche 

Betriebe. 

2.4.2 Bemessungsgrundlage 

Die maßgebende Ausgangsgröße für die Besteuerungsgrundlage ist der 

Gewerbeertrag (§ 6 GewStG). Die Ermittlung des Gewerbeertrags erfolgt 

nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes bzw. des Körper-

schaftsteuergesetzes (des einzelnen Gewerbebetriebes). Die Steuer ist 

somit nur vom Objekt und nicht von den persönlichen Verhältnissen des 

Betriebsinhabers abhängig.44 Der ermittelte Gewinn (§ 7 GewStG) wird um 

bestimmte Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht45 bzw. um bestimmte 

Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert.46 Durch die gewerbesteuerrechtli-

chen Korrekturen (namentlich die Hinzurechnungen und die Kürzungen) 

soll gewährleistet werden, dass nicht der tatsächliche Ertrag, sondern nur 

die vorhandene objektive Ertragskraft des Unternehmens besteuert wird.47 

Insbesondere soll hierdurch sichergestellt sein, dass die persönlichen 

                                            
43

 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 69. 
44

 Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern, Rn. 185. 
45

 Z.B. Dauerschuldzinsen, Miet- und Pachtzinsen sowie Leasingraten. 
46

 Z.B. 1,2 v.H. des Einheitswertes des betrieblichen Grundbesitzes jedoch nur, wenn der 
Grundbesitz nicht von der Grundsteuer befreit ist. 

47
 Vgl. Stöhr/Stange, 2003, Seite 25. 
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Verhältnisse des Betriebsinhabers unberücksichtigt bleiben48 und eine 

Doppelbesteuerung vermieden wird.49 

2.4.3 Berechnung der Gewerbesteuer 

Der wie oben beschrieben ermittelte Gewerbeertrag wird auf volle 100 Eu-

ro abgerundet und zusätzlich noch um eventuelle Verluste aus Vorjahren 

sowie um vom Gesetzgeber eingeräumte Freibeträge gekürzt. Dieser be-

trägt bei natürlichen Personen und bei Personengesellschaften 

24.500 Euro (§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG) und bei Unternehmen 

nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GewStG 5.000 Euro.  

 

Durch anschließende Multiplikation mit der Steuermesszahl 

(§ 11 Abs. 2 GewStG), die seit der Unternehmenssteuerreform von 2008 

bei einheitlich 3,5 Prozent liegt (vor der Unternehmenssteuerreform 2008 

gab es einen Staffeltarif für Einzel- und Personengesellschaften, für Kapi-

talgesellschaften betrug die Steuermesszahl 5 Prozent), ergibt sich der 

Steuermessbetrag. Durch die Multiplikation mit dem Hebesatz, der von der 

jeweiligen Gemeinde durch eine Satzung festgelegt werden muss, ergibt 

sich die Gewerbesteuerschuld (§ 16 GewStG).50  

 

Die Verwaltung der Gewerbesteuer ist heutzutage zweigeteilt, wie bereits 

oben bei Kap. 2.2.2 Steuerverwaltungshoheit erwähnt. Die Ermittlung der 

Besteuerungsgrundlage, die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetra-

ges und eine eventuell notwendige Zerlegung51 (§ 28 ff GewStG) obliegen 

den Finanzämtern der Landesfinanzverwaltung. Die zuständigen Finanz-

ämter teilen den jeweiligen Kommunen den Steuermessbetrag anhand 

                                            
48

 Vgl. Güroff in Glanegger/Güroff, 2006, § 6 Rn. 2. 
49

 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, Seite 76. 
50

 Siehe hierzu Anlage 9: Beispiel einer Gewerbesteuerberechnung. 
51

 Zerlegungen der Gewerbesteuer sind notwendig, wenn die Hebeberechtigung bezüg-
lich desselben stehenden Gewerbebetriebs mehreren Gemeinden zusteht, weil dersel-
be Betrieb Betriebsstätten in verschiedenen Gemeinden unterhält (z.B. Deutsche Tele-
kom, Deutsche Bahn). Als Zerlegungsmaßstab wird in § 29 GewStG das Verhältnis der 
Arbeitslöhne genannt. Wird mit diesem Maßstab jedoch ein unbilliges Ergebnis erzielt, 
ist nach § 33 Abs. 1 GewStG nach einem Maßstab zu zerlegen, der die tatsächlichen 
Verhältnisse besser berücksichtigt. 
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eines Steuermessbescheides mit. Die Festsetzung der Gewerbesteuer 

(Anwendung des Hebesatzes), die Erhebung der Gewerbesteuer, die Bei-

treibung der selbigen – einschließlich der Stundung, der Niederschlagung 

und des Erlasses obliegt den hebesatzberechtigten Gemeinden.52  

2.4.4 Vorauszahlungen 

Die Gewerbesteuer entsteht nach § 18 GewStG erst mit Ablauf des Erhe-

bungszeitraumes. Aufgrund dessen hat der Gesetzgeber in 

§ 19 ff GewStG geregelt, dass die Städte und Gemeinden bereits im Laufe 

des Erhebungszeitraumes sog. Vorauszahlungen von den Unternehmen 

einfordern können.53 Der Gewerbesteuerschuldner hat nach 

§ 19 Abs. 1 GewStG zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August sowie zum 

15. November Vorauszahlungen zu entrichten. Es handelt sich also um 

vier Vorauszahlungen zu grundsätzlich jeweils einem Viertel der Steuer, 

welche sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat 

(§ 19 Abs. 2 GewStG). Die Vorauszahlungen können bei Bedarf von der 

Gemeinde oder auf Antrag des Gewerbebetriebs beim Finanzamt unter-

jährig angepasst werden (erhöht oder vermindert werden) 

(§ 19 Abs. 3 GewStG), wenn zu erwarten ist, dass eine wesentlich höhere 

oder eine wesentlich niedrigere Gewerbesteuer für den Erhebungszeit-

raum zu entrichten ist. Ergibt sich nach der endgültigen Abrechnung des 

Erhebungszeitraumes eine Restschuld aufgrund zu geringer Vorauszah-

lungen, ist eine Abschlusszahlung notwendig. Diese ist innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheides fällig 

(§ 20 Abs. 2 GewStG). Ergibt sich nach endgültiger Abrechnung des Er-

hebungszeitraumes eine Überzahlung (Vorauszahlungen waren höher als 

die tatsächliche Gewerbesteuerschuld) wird der Differenzbetrag nach 

§ 20 Abs. 3 GewStG entweder aufgerechnet oder zurückbezahlt.  

                                            
52

 § 16 ff GewStG. 
53

 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 645. 
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2.5 Rechtfertigungsproblematik der Gewerbesteuer 

2.5.1 Äquivalenzprinzip 

Das Äquivalenzprinzip soll zur Begründung von Steuern als Gegenleistung 

für bezogene Leistungen (z.B. für den Bau und den Erhalt der Infrastruk-

tur)54 und Kosten dienen. D.h., derjenige, der von einer Leistung profitiert 

bzw. einen Nutzen hat, soll für die Finanzierung herangezogen werden.  

 

Seit sich die Gewerbesteuer im Zuge der Miquel`schen Steuerreform von 

einer Staatssteuer zu einer Gemeindesteuer entwickelt hat, stellt sich die 

Frage, ob das Äquivalenzprinzip als Rechtfertigung für die Gewerbesteuer 

herangezogen werden kann.55 Die eigentliche Grundlage der Gewerbe-

steuer bietet sicherlich das Äquivalenzprinzip, da die Kommunen einen 

Ausgleich für die besonders von Gewerbebetrieben verursachten erhöhten 

Lasten und für die besonderen kommunalen Leistungen erhalten. 

 

Das Äquivalenzprinzip wurde 1936 als Gesetzesbegründung für die Ge-

werbesteuer angeführt.56 Ein grundlegendes Problem bei der Rechtferti-

gung der Gewerbesteuer anhand des Äquivalenzprinzips ist, dass kein 

direkter Zusammenhang zwischen den gemeindlichen Ausgaben und ei-

nem direkten Vorteil des einzelnen Gewerbebetriebes zu sehen ist. Die 

gemeindliche Infrastruktur dient nicht nur den gewerbesteuerzahlenden 

Betrieben, sondern auch – in nicht zu vernachlässigendem Umfang – an-

deren Betrieben,57 die nicht gewerbesteuerpflichtig sind und den privaten 

Haushalten.58 Desweiteren verlor der Gedanke des Äquivalenzprinzips an 

Standfestigkeit,59 als 1969 die Gewerbesteuerumlage60 eingeführt wurde. 

Die Gewerbesteuer steht seit diesem Zeitpunkt nicht mehr ausschließlich 

                                            
54

 wie Straßen, Schulen und Verkehrsmittel. 
55

 Vgl. Stöhr/Stange, 2003, S. 33f; Feit, 1984, S. 20; Herre, 2004, S. 139;  
    Hartmann, 2008, S. 2496. 
56

 RStBI, 1937, S. 693 ff. 
57

 Freiberuflern sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 
58

 Vgl. Jachmann, 2003, S. 30. 
59

 1BvR 15/75 vom 25.10.1997. 
60

 Siehe hierzu Kap. 2.3.1 Einführung der Gewerbesteuerumlage. 
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den Kommunen zu. Hierdurch wurde der Gedanke der ausschließlichen 

Gemeindesteuer beeinträchtigt. Ebenso hat das Finanzgericht Nieder-

sachsen 1997 auf die sinnwidrigen Konsequenzen des Äquivalenzprinzips 

hingewiesen.61 Denn auch wenn ein Betrieb Verlust erzielt, würde der Be-

trieb weiter die Infrastruktur in Anspruch nehmen, aber keine Gewerbe-

steuer mehr entrichten und ein Betrieb, der etwa keine Lasten verursacht, 

würde trotzdem eine hohe Gewerbesteuer zu entrichten haben.  

 

Jeglicher Kritik zum Trotz ist nach Ansicht des Bundesverfassungsgerich-

tes das Äquivalenzprinzip zur inneren Rechtfertigung der Gewerbesteuer 

weiterhin geeignet.62 Ebenso vertreten einige Autoren63 die Meinung, dass 

die Gewerbesteuer durch das Äquivalenzprinzip gerechtfertigt werden 

kann, soweit man auf die Vorteile der Gewerbebetriebe insgesamt im Sin-

ne einer Gruppenäquivalenz abstelle, bei der die Gewerbetreibenden als 

Gesamtheit betrachtet werden, und nicht mehr auf eine konkrete und indi-

viduelle Kosten/Nutzen-Beziehung.64  

2.5.2 Leistungsfähigkeitsprinzip 

Des Weiteren wird versucht, die Gewerbesteuer mit dem sog. Leis-

tungsfähigkeitsprinzip zu rechtfertigen. Das Prinzip der (individuellen wirt-

schaftlichen) Leistungsfähigkeit besagt, dass jeder nach seiner Zahlungs-

fähigkeit zur Finanzierung beitragen und besteuert werden soll.65 Nach 

Rodi66 zeichnet sich das Leistungsfähigkeitsprinzip „… im Detail dadurch 

aus, dass es den entscheidenden Grund für die Rechtfertigung von Steu-

ern in der Steuerfähigkeit des einzelnen, also in der individuellen Leis-

tungsfähigkeit des Steuerpflichtigen sieht.“ Dieser Ansatz wurde in der 

Frühzeit der Gewerbesteuer entwickelt. Dabei ging man davon aus, dass 

                                            
61

 FG Niedersachsen, FR 1997, S. 864, 869. 
62

 BVerfG, 1 BvL 2/04 vom 15.01.2008. (Siehe Anlage 2: Auszug aus dem Urteil des 
BVerfG vom 15.01.2008 bezüglich der Rechtfertigung der Gewerbesteuer). 

63
 Vgl. Hansjürgens, 2001, S. 211; Flämig, 1989, S. 39. 

64
 Vgl. Rodi, 1994, S. 206. 

65
 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 39. 

66
 Rodi, 1994, S. 15. 
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durch die Gewerbesteuer die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen er-

fasst wird.67 

 

Einige Autoren sehen die Gewerbsteuer ebenfalls anhand des Leis-

tungsfähigkeitsprinzips gerechtfertigt.68 Diesbezüglich wird dann entweder 

auf die erhöhte Leistungsfähigkeit der Bezieher der gewerblichen Einkünf-

te oder in Ablehnung an die Fundustheorie (diese Theorie besagt, dass 

die Erträge eines Gewerbebetriebes aus Kapital und Arbeit besonders er-

tragreich sind und den Beziehern dieses Einkommens deshalb eine höhe-

re Leistungsfähigkeit zukommt als den Beziehern von Arbeitseinkommen), 

auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst abgezielt.69  

 

Durch die gesetzlichen Änderungen70 der Gewerbesteuer und der damit 

verbundenen Entwicklung hin zu einer Ertragsteuer71 für Großbetriebe, für 

die das Äquivalenzprinzip keinerlei Rechtfertigung bieten kann,72 wird 

ebenfalls versucht, die Gewerbesteuer durch die Orientierung am Leis-

tungsfähigkeitsprinzip zu rechtfertigen.73 Allerdings wurde mit der Unter-

nehmenssteuerreform 2008 und der damit verbundenen Verbreiterung der 

ertragsunabhängigen Hinzurechnungstatbestände das Leistungsfähig-

keitsprinzip wieder zurückgedrängt, da der Objektsteuercharakter der Ge-

werbesteuer verbreitert wurde und dies dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

diametral entgegensteht.74 

 

Zusammenfassend ist bei dem Versuch, die Gewerbesteuer zu rechtferti-

gen, festzuhalten, dass hierfür eine Vielzahl von Theorien entwickelt wur-

den. Jedoch gibt es bis heute keine Einigkeit darüber, welche Theorie die 

Vorherrschende ist.  

                                            
67

 Vgl. Zitzelsberger, 1990, S. 5 ff. 
68

 Vgl. Petzold, 1991, S. 23; Hansmeyer, 1981, S. 623 ff. 
69

 Vgl. Hansmeyer, 1981, S. 623. 
70

 Einführung der Gewerbesteuerumlage, Wegfall der Lohnsummensteuer, Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteuer. 

71
 Vgl. Gosch, 1998, S. 327 f. 

72
 Vgl. Tipke, 2003, S. 1147 ff.; Gosch, 1998, S. 329. 

73
 Vgl. Montag in Tipke/Lang, 2010, § 12 Rz. 1. 

74
 Vgl. Ebenda, § 12 Rz. 2. 
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3 Finanzlage der Städte und Gemeinden 

Spätestens im vierten Quartal des Jahres 2008 erreichte die weltweite Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise die Städten und Gemeinden in Deutschland. 

Durch die Krise brachen speziell die kommunalen Steuereinnahmen ein. 

Die Gewerbesteuer sank in manchen Städten teilweise um mehr als 

40 Prozent.75 Die Ausgaben hingegen stiegen besonders im sozialen Be-

reich und aufgrund der Konjunkturpakete des Bundes, die aufgrund der 

weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise bereitgestellt wurden um den Ab-

schwung der Wirtschaft gering zu halten, weiter an.76  

 

Der Finanzierungssaldo (der Finanzierungssaldo der Kommunen ist der 

Saldo der bereinigten Ausgaben und Einnahmen abzüglich der haushalts-

technischen Verrechnungen)77 aller deutschen Kommunen wird nach 

Schätzungen des DStGB im Jahr 2009 ein Minus von 4,5 Mrd. Euro auf-

weisen. Zuvor verlief er – bedingt durch die hohen Gewerbesteuerein-

nahmen in den Jahren 2006 bis 2008 – positiv wie Abbildung 1: Finanzie-

rungssaldo 2000 bis 2009 zeigt. 

 

Die November-Steuerschätzung 2009 des Städte- und Gemeindebundes 

geht davon aus, dass die Kommunen mit Steuermindereinnahmen gegen-

über 2008 von 7,7 Mrd. Euro zu rechnen haben.78 Dies entspricht in etwa 

einer Mrd. Euro mehr als die Mai-Steuerschätzung 2009 prognostizierte. 

Zwar geht die Steuerschätzung für die Jahre ab 2011 wieder von einem 

leichten Anstieg der Gewerbesteuer aus,79 doch ist dies in Anbetracht der 

Erfahrungen der vergangenen Wirtschaftskrisen mit Vorsicht zu betrach-

ten. 

                                            
75

 Vgl. Schmid/Reif, 2009, S. 803. 
76

 Vgl. Ebenda, S. 787. 
77

 Vgl. Schmitz in Andel, 2001, S. 129. 
78

 Vgl. Deutscher Städte und Gemeindebund, 2009, S.5. 
79

 Siehe Anlage 15: Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2009. 
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Abbildung 1: Finanzierungssaldo 2000 bis 2009 

Quelle: http://www.dstgb.de/homepage/artikel/schwerpunkte/gemeindefinanzen/aktuelles/ 

prognose_zur_haushaltslage_der_kommunen_fuer_die_jahre_2009_und_2010/ 

finanzierungssaldo_500x.jpg, [Stand: 03.02.2010] 

 

Die Einbrüche der Kommunalfinanzen beruhen besonders auf dem Rück-

gang der der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen.80 Hier sind ins-

besondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkom-

mensteuer zu nennen. Nach der November-Steuerschätzung 2009 des 

Deutschen Städte und Gemeindebundes sinken die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer (netto) um 17,1 Prozent. Im Jahr 2010 wird nochmals ein 

Rückgang von 3,6 Prozent gegenüber 2009 erwartet.81 Bei den Einnah-

men aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von einem 

Rückgang von 7,5 Prozent für 2009 ausgegangen.82 Dies bringt beson-

ders die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnten gewerbesteuerstarken 

Städte in finanzielle Bedrängnis. Diese investierten meist aufgrund der 

hohen Gewerbesteuereinnahmen und müssen diese Investitionen nun mit 

weniger oder gar keinen Gewerbesteuereinnahmen unterhalten. 
                                            
80

 Siehe hierzu Anlage 4: Steuereinnahmen der Kommunen bundesweit von 2008 bis 
2010. 

81
 Vgl. Deutscher Städte und Gemeindebund, 2009, S. 5. 

82
 Siehe Anlage 15: Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2009. 

http://www.dstgb.de/homepage/artikel/schwerpunkte/gemeindefinanzen/aktuelles/
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Die Kommunen, die in den vergangenen Jahren keine Rücklagen bilden 

konnten, sind nun in den kommenden Jahren zum Sparen verurteilt und 

müssen ihre Haushalte konsolidieren. Jedoch belaufen sich fast 

80 Prozent der kommunalen Ausgaben in Pflichtaufgaben, die durch ge-

setzliche Vorgaben des Bundes und der Länder geregelt sind. 

 

4 Bedeutung der Gewerbesteuer für die Städte und Ge-

meinden 

Den Kommunen ist ein rechtlicher Rahmen zur Deckung ihrer Ausgaben 

vorgegeben. 

 

 

Abbildung 2: Einnahmen der laufenden Rechnung 2008 

Datenquelle: Anton/Diemert/Winkler, 2009, S. 10. 

 

Hierfür haben sie Miet- und Pachteinnahmen, Beiträge und Gebühren, 

Bundes- und Landeszuweisungen, sowie Steuern und Kredite zur Verfü-

gung.83 

 

                                            
83

 Vgl. Courage, 1995, S. 8. 
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Die kommunalen Einnahmen beliefen sich im Jahr 2008 bundesweit auf 

174,90 Mrd. Euro. Hiervon waren 40 Prozent Steuern (Gewerbesteuer, 

Grundsteuer sowie die reinen Gemeindesteuern, z.B. die Hundesteuer) 

und Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 

der Umsatzsteuer), wie Abbildung 2: Einnahmen der laufenden Rechnung 

2008 zeigt. 

 

Unter den Steuern, die direkt oder indirekt den Kommunen zustehen, ist 

die Gewerbesteuer mit 31,1 Mrd. Euro im Jahr 2008 (also rund 18 Prozent 

der Gesamteinnahmen und rund 43,9 Prozent der Steuereinnahmen) aus 

Sicht der Kommunen die Wichtigste,84 noch vor dem Gemeindeanteil an 

der Einkommenssteuer.85  

 

 

Abbildung 3: Steuereinnahmen der Kommunen bundesweit 2008 

Datenquelle: Anton/Diemert/Winkler, 2009, S. 10. 

 

Der Rückgang des Steueraufkommens Mitte der 90er Jahre und Anfang 

2000 hat den Anteil und die Bedeutung jedoch vorübergehend deutlich 

                                            
84

 Vgl. Karrenberg, 1985, S. 49 ff; Schwarting, 2007, Rn. 179; Hidien/Pohl/Schnitter, 
2009, S. 55. 

85
 Vgl. Zwick, 2007, S. 47. 
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sinken lassen. Seit dem vierten Quartal 2008 ist dies ebenfalls wieder zu 

beobachten. 86 

 

Die Bedeutung der Gewerbesteuer ist durch die Standortpolitik der Unter-

nehmen und der Hebesatzpolitik der Kommunen, regional und lokal, sehr 

unterschiedlich. In den Städten hat die Gewerbesteuer aufgrund der meist 

sehr großen Gewerbegebiete (Gewerbeparks) und der besseren Infra-

struktur eine wesentlich größere Bedeutung als in den eher ländlicheren 

Gebieten wie Abbildung 4: Bedeutung der Gewerbesteuer (netto) im 

kommunalen Steuersystem 2008 zeigt. Hier dominiert eher der Gemein-

deanteil an der Einkommenssteuer.87  

 

 

Abbildung 4: Bedeutung der Gewerbesteuer (netto) im kommunalen Steuersystem 2008 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2009b, S. 15 ff. 

 

Des Weiteren ist die Gewerbesteuer neben der Grundsteuer, welche aber 

aufgrund ihres geringen Aufkommens nur einen sehr geringen Teil der 

                                            
86

 Siehe hierzu Anlage 3: Bedeutung der Gewerbesteuer im kommunalen Steuersystem 
in den Jahren 1998 bis 2009. 

87
 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 180. 
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Gemeindefinanzen abdeckt,88 die einzige Steuer, auf die die Kommunen 

derzeit ihr Hebesatzrecht anwenden können. Das Hebesatzrecht ermög-

licht es den Kommunen theoretisch, den nicht durch Einnahmen gedeck-

ten Finanzbedarf flexibel kompensieren zu können.89 

 

In Baden-Württemberg ist die Abhängigkeit der Kommunen von der Ge-

werbesteuer infolge der Struktur der Gewerbebetriebe tendenziell höher 

als in anderen Bundesländern.90 Im Jahr 2008 waren 47 Prozent der Ein-

nahmen der Kommunen in Baden-Württemberg Steuern und Steuerbetei-

ligungen.91 Hiervon waren 43,8 Prozent Gewerbesteuereinnahmen (netto). 

Das bedeutet, dass 20,5 Prozent der Gesamteinnahmen der Kommunen 

in Baden-Württemberg in 2008 Gewerbesteuereinnahmen waren. Der 

Gewerbesteuer wird in Baden-Württemberg infolge dessen eine wesent-

lich größere Bedeutung zugesprochen als in manch anderen Bundeslän-

dern. Wobei es auch in Baden-Württemberg lokale und regionale Unter-

schiede bei dem Pro-Kopf-Aufkommen der Gewerbesteuer und somit 

auch bei der Bedeutung der Gewerbesteuer für die Kommunen gibt. 

 

5 Entwicklung der Gewerbesteuer 

5.1 Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Gewerbesteuer ist bundesweit im jährlichen Vergleich erheblichen 

Schwankungen unterworfen, wie Abbildung 5: Gewerbesteuereinnahmen 

bundesweit 1990 bis 2010, deutlich darstellt.  

 

                                            
88

 Siehe hierzu Abbildung 3: Steuereinnahmen der Kommunen bundesweit 2008. 
89

 Vgl. Courage, 1995, S. 9. 
90

 Vgl. Schmid/Reif, 2009, S. 803. 
91

 Siehe hierzu Anlage 6: Einnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg 2008. 
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Abbildung 5: Gewerbesteuereinnahmen bundesweit 1990 bis 2010 

Datenquelle: Der Städtetag, Gemeindefinanzbericht, mehrere Jahrgänge; Deutscher Städte und 

Gemeindebund, 2009, S. 4 ff. 

 

Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2004 bis 2008 auf 

31.309,52 Mio. Euro gestiegen sind, brachen diese im Jahr 2009 auf 

25.955,59 Mio. Euro ein. Bereits in den Jahren 1992 bis 1995 und 2000 

bis 2002, aber auch bereits in früheren Jahren, waren die Gewerbesteuer-

einnahmen der Kommunen infolge von Krisen zeitweise stark rückläufig. 

Auf lange Zeit betrachtet hat sich das Gewerbesteuereinkommen in den 

letzten Jahrzehnten stetig erhöht. Die Ausgabeverpflichtungen der Kom-

munen stiegen jedoch eher noch stärker an.92 

 

In den Jahren 2000 bis 2003 war die Gewerbesteuer wegen der damali-

gen Konjunkturflaute und der gesetzlichen Gestaltungsspielräume der Un-

ternehmen bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage stark rückläufig 

und sank im Jahr 2002 letztendlich auf 14,43 Mrd. Euro von ursprünglich 

19,485 Mrd. Euro im Jahr 1999. Da dieser Einbruch nicht erwartet worden 

war, gerieten viele Städte bereits in diesen Jahren in finanzielle Bedräng-

nis. 

                                            
92

 Vgl. Anton/Diemert/Winkler, 2009, S. 16 ff. 
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5.2 Entwicklung in Baden-Württemberg 

Die Einnahmeentwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen der Kom-

munen in Baden-Württemberg verläuft in ähnlicher Weise wie die Entwick-

lung bundesweit wie Abbildung 6: Entwicklung der Gewerbesteuerein-

nahmen der Kommunen in Baden-Württemberg zeigt. Allerdings ist Ba-

den-Württemberg tendenziell von einem Rückgang, aber auch von einem 

Anziehen der Konjunktur, etwas stärker betroffen als der bundesweite 

Durchschnitt. Dies liegt an der in Baden-Württemberg überproportionalen 

Orientierung der Unternehmen am Export sowie an den vielen Großbe-

trieben.93 

 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen in Baden-
Württemberg 

Datenquelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, Gemeindefinanzbericht, mehrere Jahrgänge. 

 

Der Rückgang der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2002 11,65 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr und war somit um 3,04 Prozent höher als der bun-

desweite Rückgang.  
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 Vgl. Schmid/Reif, 2009, S. 793. 
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Glaubt man der November-Steuerschätzung 2009 des Deutschen Städte 

und Gemeindebundes, wird in Baden-Württemberg für das Jahr 2009 von 

einem Rückgang der Gewerbesteuer (netto) in Höhe von 19,89 Prozent 

ausgegangen. Der Rückgang wäre somit um 2,8 Prozent höher als der 

bundesdurchschnittliche Rückgang. Der Gemeindetag Baden-

Württemberg geht für das Jahr 2009 sogar von einem Rückgang der Ge-

werbesteuereinnahmen in Höhe von 23,8 Prozent aus, unter Anbetracht 

der bisherigen Entwicklung in Konjunkturkrisen.  
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6 Mängel der Gewerbesteuer 

Wie oben bereits geschildert, ist die Gewerbesteuer ständiger Kritik un-

terworfen. Diese kommt von Seiten der Wissenschaft, von Seiten der Un-

ternehmen und von Seiten der Kommunen. Durch die unterschiedlichen 

Interessen der verschiedenen Gruppen kann es durchaus vorkommen, 

dass sich diese Kritik widerspricht. Auf die Kritik von Seiten der Kommu-

nen wird besonders eingegangen, da jene von besonderer Bedeutung für 

das Ergebnis dieser Untersuchung ist. Die Kritik Seitens der Wissenschaft 

und von Seiten der Unternehmen wird aufgrund des Umfangs dieser Ar-

beit nur kurz erläutert. 

6.1 Von Seiten der Wissenschaft 

Von Seiten der Wissenschaft wird das zur Begründung herangezogene 

Äquivalenzprinzip94 kritisiert, da es nicht mehr zeitgemäß sei. Dies beruht 

zum einen auf dem Charakter der Gewerbesteuer als Großbetriebssteuer, 

was bei der Anzahl der gewerbesteuerzahlenden Großbetriebe gegenüber 

den Kleinbetrieben deutlich wird. Denn die Kleinbetriebe profitieren eben-

falls – in einem nicht zu vernachlässigenden Maße – von der kommunalen 

Infrastrukturleistung und anderen kommunalen Leistungen. Andererseits 

wird auch zunehmend die Unterscheidung zwischen Gewerbetreibenden 

und Freiberuflern, sowie Land- und Forstwirten kritisiert.95 Letztlich versto-

ße die Gewerbesteuer gegen das Äquivalenzprinzip. Denn die Zahl derer, 

die für das Gewerbesteueraufkommen belastet werden, sei um ein erheb-

liches Maß kleiner als die Zahl jener, die von der Gewerbesteuer profitie-

ren und bei denen somit bei der Gewerbsteuer kein Leistungs-/ Gegenleis-

tungsverhältnis im Sinne des Äquivalenzprinzips mehr bestehe.96 Eine 

Orientierung am Äquivalenzprinzip wird aber auch dadurch erschwert, 

dass die Kommunen über keine anderen ergiebigen Einnahmequellen ver-

                                            
94

 Siehe Kap. 2.5.1 Äquivalenzprinzip. 
95

 Vgl. Güroff in Glanegger/Güroff, 2006, Rn. 12. 
96

 Vgl. Courage, 1995, S. 13. 



Stellt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form noch eine geeignete Kommunalfinanzierung dar?  

27 

fügen und sie deshalb die Gewerbesteuereinnahmen zur Finanzierung 

anderer kommunaler Aufgaben heranziehen müssen. 

 

Weitere Kritik kommt aufgrund der Zusatzbelastung der Gewerbebetriebe 

durch die Gewerbesteuer auf. Ihre Bemessungsgrundlage knüpft an den 

einkommen- bzw. körperschaftsteuerrechtlichen Gewinn an und ist nur 

teilweise überwälzbar. Deshalb wird sie mit dem Vorwurf konfrontiert, dass 

sie mehrfach die gleichen Tatbestände belaste.97  

6.2 Von Seiten der Gewerbetreibenden 

Die Gewerbesteuer kann im Einzelfall zu einer Besteuerung der Substanz 

eines Unternehmens führen. Ursache hierfür sind die Hinzurechnungstat-

bestände des § 8 GewStG. Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 wur-

den die ertragsunabhängigen Elemente der Gewerbesteuer vergrößert. 

Dies kann dazu führen, dass ein Unternehmen, trotz eines einheitlichen 

Freibetrages in Höhe von 100.000 Euro für die unter § 8 Nr. 1 GewStG 

genannten Hinzurechnungstatbestände, Gewerbesteuer abführen muss, 

obwohl es keinen Gewinn ausgewiesen hat. Aufgrund der Hinzurechnung 

aller Zinsen und Zinsanteile (auch Zinsen für kurzfristige Fremdkapital-

überlassung) in einheitlicher Weise, sowie der Hinzurechnung von Mieten, 

Pachten und Leasingraten wird dies zu einer besonderen Belastung der 

mit Fremdkapital finanzierten Unternehmen führen.98 Vor allem bei neu 

gegründeten Unternehmen oder in Zeiten einer schlechten Konjunktur 

wird nun die Gefahr einer Substanzbesteuerung vergrößert. 

 

Insbesondere wird der kleine Kreis der gewerbesteuerabführenden Betrie-

be bemängelt.99 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, reine Vermögens-

verwaltungen und die freien Berufe sind von vorneherein von der Gewer-

besteuer befreit.100 Bei natürlichen Personen sowie bei Personengesell-

                                            
97

 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, S. 92. 
98

 Vgl. Ebenda, S.448 ff. 
99

 Vgl. Herre, 2004, S. 139. 
100

 Vgl. Scherf in Andel, 2001, S. 22. 
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schaften führten die diversen Erhöhungen der Freibeträge dazu, dass ein 

Großteil dieser Betriebe eine Steuermesszahl = 0 aufweist. Dies wiederum 

führt dazu, dass auch diese Betriebe keine Gewerbesteuer abführen müs-

sen. Somit verkleinert sich der Kreis der steuerpflichtigen Unternehmen 

immer weiter.101 Infolge dessen wird bemängelt, dass es sich bei der Ge-

werbsteuer nur noch um eine Steuer für Mittel- und Großbetriebe handelt, 

die über die Freibeträge nach § 11 Abs. 1 GewStG hinaus kommen. Dies 

führt ebenfalls, ähnlich wie bei den verschiedenen Hebesätzen der Kom-

munen (siehe unten), zu einer innerstaatlichen Wettbewerbsverzerrung.102 

 

Des Weiteren können auch die verschiedenen Hebesätze zu einer Wett-

bewerbsverzerrung führen. Der Gewerbesteuerhebesatz wird von jeder 

Kommune durch eine Satzung selbst festgelegt. Folglich kann es sein, 

dass ein konkurrierendes Unternehmen aufgrund eines niedrigeren Hebe-

satzes der Kommune weniger Gewerbesteuer abführen muss. Dies ist 

aber letztlich durch das verfassungsrechtlich abgesicherte Hebesatzrecht 

der Kommunen unumgänglich. Ebenso wird beklagt, dass im Ausland oft-

mals keine Gewerbesteuer erhoben wird.103 Infolge dessen kann ein 

„Standortnachteil Deutschland“ entstehen.104 Um diese Aussage bestäti-

gen zu können, müsste jedoch das Gesamtsteuersystem im Ausland be-

trachtet werden.105 Abschließend hierzu kann nur gesagt werden, dass 

z.B. in Frankreich, Italien und Spanien eine unserer Gewerbesteuer ähnli-

che Steuer erhoben wird.106 Im Verhältnis zu den Ländern, in denen keine 

Gewerbesteuer oder gewerbesteuerähnliche Steuer erhoben wird, kann 

durchaus ein „Standortnachteil Deutschland“ entstehen. 

 

Ebenfalls wird beklagt, dass die Rechtsformwahl beeinflusst werden kann. 

Die Gewerbesteuer differenziert bereits bei der Bestimmung des Steuer-

                                            
101

 Vgl. Schwarting, 2006, Rn. 150. 
102

 Vgl. Courage, 1995, S. 11. 
103

 Vgl. Hansjürgens, 1981, S. 631. 
104

 Vgl. Henckel, 2004, S. 129. 
105

 Vgl. Schwarting, 2006, Rn. 149. 
106

 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 99. 
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gegenstands. Nach § 2 Abs. 2 GewStG sind Kapitalgesellschaften, unab-

hängig der Art ihrer Betätigung, steuerpflichtig. Natürliche Personen sowie 

Personengesellschaften jedoch nur, wenn sie eine gewerbliche Tätigkeit 

nach dem Einkommensteuerrecht ausführen.107 Da die Unternehmerlöhne 

bei Kapitalgesellschaften generell abzugsfähig sind und bei Personenge-

sellschaften einen Teil des Gewerbeertrags darstellen, wird diesen ein 

Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro gewährt (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 GewStG), 

um die Abzugsfähigkeit des Unternehmerlohns bei Kapitalgesellschaften 

zu neutralisieren.108 Dieser Ausgleich findet allerdings nur unter idealtypi-

schen Voraussetzungen statt. 109 Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 

wurde die Steuermesszahl auf 3,5 Prozent (§ 11 Abs. 2 GewStG) verein-

heitlicht (zuvor betrug die Steuermesszahl für Kapitalgesellschaften 5 Pro-

zent und natürliche Personen sowie Personengesellschaften unterlagen 

einem Staffeltarif), so dass hier keine Begünstigung mehr vorhanden ist.  

6.3 Von Seiten der Kommunen 

6.3.1 Finanzausstattung der Kommunen 

Wie oben, in Kap. 4 Bedeutung der Gewerbesteuer für die Städte und 

Gemeinden, bereits erläutert, stellt die Gewerbesteuer noch immer einen 

wichtigen Bestandteil der Gemeindefinanzen dar. Dies kann aber durch 

die verschiedenen Wirtschaftsstrukturen (verschiedene Branchen der Un-

ternehmen) zu unterschiedlichen Finanzausstattungen der Kommunen 

führen. 

 

Die kommunalen Aufgaben sind unabhängig von der wirtschaftlichen Situ-

ation der Unternehmen zu erfüllen. Deswegen sollten sie über ein stetiges 

Aufkommen verfügen.110 In ihrer ursprünglichen Form sollte durch das Ab-

stellen auf drei verschiedene Besteuerungsgrundlagen111 das Gewerbe-

                                            
107

 Vgl. Güroff in Glanegger/Güroff, 2006, § 2 Rn. 5.  
108

 Vgl. Ebenda, § 11 Rn. 3 a. 
109

 Vgl. Zwick, 2007, S. 76. 
110

 Vgl. Zimmermann, 1999, S. 158 ff. 
111

 Lohnsummensteuer, Gewerbekapitalsteuer, Gewerbeertragsteuer. 
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steueraufkommen verstetigt werden. Durch die ertragsunabhängigen Ele-

mente wurde die konjunkturelle Abhängigkeit der Gewerbesteuer mini-

miert.112 

 

Mit der Abschaffung der Lohnsummensteuer und der Gewerbekapital-

steuer und der damit verbundenen Reduktion der gewerbesteuerrechtli-

chen Bemessungsgrundlagen auf den Gewerbeertrag,113 der von dem 

Gewinn der Unternehmen abhängig ist, hat sich die konjunkturelle Abhän-

gigkeit der Gewerbesteuer um ein Wesentliches verstärkt. Die Aufkom-

mensschwankungen beschränken sich jedoch nicht auf die allgemeine 

konjunkturelle Entwicklung. Durch die Anknüpfung an die Steuerkraft der 

ortsansässigen Gewerbebetriebe können sich auch regionale und sektora-

le konjunkturelle Sonderentwicklungen auf die finanzielle Lage der Kom-

munen auswirken.114 Dies resultiert nicht nur von der Ableitung der Be-

messungsgrundlage des konjunkturabhängigen Gewinns, sondern auch 

von dem von vornherein nur sehr kleinen Kreis der Steuerpflichtigen einer 

Kommune (siehe hierzu Kap. 6.3.2 Abhängigkeit von wenigen Großbetrie-

ben). Zwar wird durch § 8 GewStG versucht, mit der Hinzurechnung von 

konjunkturell unabhängigen Bestandteilen (z.B. Pacht- u. Mietzins, Lea-

singraten, Zins für Fremdkapital, usw.), die konjunkturelle Empfindlichkeit 

zu minimieren und die Gewerbesteuereinnahmen zu stabilisieren, doch ist 

dies, wie der Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen zeigt, bis heute nicht 

gelungen.115 Ursache hierfür ist der nur sehr geringe Anteil der ertragsun-

abhängigen Elemente. Beispielhaft hierfür sind Miet- und Pachtzinsen für 

die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern (§ 8 Nr. 1 d GewStG), 

welche lediglich mit insgesamt 5 Prozent hinzugerechnet werden. Des 

                                            
112

 Vgl. Zitzelsberger, 1990, S, 52 f. 
113

 Vgl. Kap. 2.3.2 Abschaffung der Lohnsummensteuer sowie Kap. 2.3.3 Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteuer. 

114
 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 203. 

115
 Siehe hierzu Abbildung 5: Gewerbesteuereinnahmen bundesweit 1990 bis 2010. 
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Weiteren werden Dauerschuldzinsen nur noch mit 25 Prozent hinzuge-

rechnet.116 

 

Die konjunkturelle Empfindlichkeit der Gewerbesteuer hat zur Folge, dass 

die Kommunen in der Hochkonjunktur über zunehmende Einnahmen ver-

fügen und in der Rezession stark rückläufige Einnahmen aufweisen. 

Demnach verstößt die Gewerbesteuer gegen den Grundsatz der Versteti-

gung der Einnahmeentwicklung, welcher besonders für die Gemeinde-

steuern gilt. Als Beispiel sei hier auf die Landeshauptstadt Stuttgart ver-

wiesen, welche im Jahr 2007 (Hochkonjunktur) über ein Gewerbesteuer-

aufkommen (netto) von 583,9 Mio. Euro verfügte. Im Jahr 2010 hingegen 

geht diese von einem Gewerbesteueraufkommen von 333,3 Mio. Euro 

aus.117 Dies entspricht einem Rückgang von 42,92 Prozent. Durch die 

konjunkturelle Abhängigkeit der Gewerbesteuer wird der finanzielle Hand-

lungsspielraum der Kommunen während einer abnehmenden Konjunktur 

weiter eingeschränkt. Außerdem wird zunehmend die Sicherung der Ge-

meindefinanzen in Frage gestellt. Die Städte und Gemeinden haben ihre 

Aufgaben konjunkturunabhängig zu erfüllen und benötigen hierfür gleich-

bleibende Einnahmen. Bedingt durch die Sozialleistungen und eventuelle 

Konjunkturprogramme steigt der Finanzbedarf in einer Konjunkturkrise 

eher noch an. Bei einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gelingt 

den Kommunen die Aufgabenerfüllung meist nur mit zusätzlichen Kredit-

aufnahmen. Dies ist bereits in den ersten 9 Monaten des Jahres 2009 zu 

sehen. In diesem Zeitraum stiegen die Kassenkredite der Kommunen um 

mehr als 3,9 Mrd. Euro, auf 33,8 Mrd. Euro, an.118 

 

Ebenso wird durch die Konjunkturempfindlichkeit der Gewerbesteuer die 

Finanzplanung beeinträchtigt und eine prozyklische Ausgabenpolitik der 

                                            
116

 Seit der Unternehmenssteuerreform 2008. Nach Abzug des einheitlichen Freibetrages 
von 100.000 Euro für die unter § 8 Nr. 1 GewStG genannten Hinzurechnungstatbe-
stände. 

117
 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 2009, S. 6. 

118
 Vgl. Deutscher Städte und Gemeindebund, 2010, S. 3. 
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Kommunen verursacht. 119 Letzteres wirkt einer Konjunkturstabilisierung 

entgegen. Die Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart hat z.B. zwecks 

rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen den Vorschlag unterbereitet, keine 

neuen Investitionen für das Jahr 2010/2011 zu tätigen.120 Dies wider-

spricht dem Grundsatz des antizyklischen konjunkturellen Verhaltens der 

Kommunen (die Kommunen sollen in Zeiten der sinkenden Konjunktur 

investieren und in Zeiten der wachsenden Konjunktur sparen). Allerdings 

muss realisiert werden, dass die Kommunen aufgrund ihrer geringen fi-

nanziellen Größenordnung und ihrer rechtlich begrenzten Handlungsspiel-

räume mit ihren eigenen Mitteln keine gezielte antizyklische Konjunkturpo-

litik betreiben können.121  

6.3.2 Abhängigkeit von wenigen Großbetrieben 

Durch etliche Eingriffe des Gesetzgebers in das Gewerbesteuergesetz 

wurde der Kreis derer Gewerbetreibenden, die einen positiven Gewerbe-

ertrag aufwiesen, stetig verringert. D. h. der Kreis der Betriebe, die über-

haupt Gewerbesteuer bezahlen, wurde immer kleiner. Dies liegt zum 

überwiegenden Teil an den Erhöhungen der Freibeträge 

(§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr.1 und 2 GewStG), welche bei natürlichen Personen 

und Personengesellschaften mittlerweile bei 24.500 Euro,122 sowie bei 

sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts und der nicht rechts-

fähigen Vereine bei 5.000 Euro liegen. Ein ebenfalls nicht zu vernachläs-

sigender Punkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen bei 

der Gewinnermittlung (Bemessungsgrundlage). Durch die Erhöhungen der 

Freibeträge wurde die konjunkturelle Empfindlichkeit weiter verstärkt. In 

den Kommunen sind seither nur noch sehr wenige Betriebe für das Ge-

werbesteueraufkommen verantwortlich. Demnach macht sich bereits der 

Ausfall eines einzigen Gewerbesteuerzahlers stark bemerkbar. Würden 
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 Vgl. Hansmann, 2000, S. 254 f; Scherf, 2002, S.71. 
120

 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 2009, S. 2 ff. 
121

 Vgl. Zitzelsberger, 1990, S. 296. 
122

 Von ursprünglich 7.200 DM auf 15.000 DM im Jahr 1974 auf 24.000 DM im Jahr 1978 
auf 36.000 DM im Jahr 1980 auf 48.000 DM im Jahr 1992 und im Zuge der Euro Um-
stellung auf 24.500 Euro. 



Stellt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form noch eine geeignete Kommunalfinanzierung dar?  

33 

hingegen viele Betriebe Gewerbesteuer bezahlen, hätte der Ausfall eines 

Einzigen keine großen Auswirkungen. 

 

Für die Stadt Stuttgart lag z.B. die Zahl der gewerbesteuerzahlenden Be-

triebe im Jahr 2002 bei 8004 Betrieben. Dies entsprach lediglich 

19,2 Prozent aller in der Stadt Stuttgart gemeldeten Gewerbebetriebe.123 

 

Für Baden-Württemberg betrachtet wiesen im Jahr 2004 rund 45 Prozent 

aller Gewerbebetriebe einen positiven Gewerbeertrag auf. In Thüringen 

hingegen erzielten nur rund 24 Prozent aller gewerbesteuerpflichtigen Be-

triebe einen positiven Gewerbeertrag.124  

 

Betrachtet man die gesamte Bundesrepublik Deutschland, wiesen im Jahr 

2004 rund 38 Prozent aller Gewerbebetriebe einen positiven Gewerbeer-

trag auf. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass von 2.663.248 Gewer-

bebetrieben nur 1.032.802 tatsächlich Gewerbesteuer bezahlt haben.125 

Im langjährigen Vergleich wird davon ausgegangen, dass ca. 30 Prozent 

aller Gewerbebetriebe einen positiven Gewerbeertrag aufweisen und so-

mit Gewerbesteuer bezahlen.126 Des Weiteren entfielen im Jahr 2004 rund 

78 Prozent des gesamten Gewerbesteueraufkommens auf lediglich 

3,07 Prozent der gewerbesteuerzahlenden Betriebe.127 Bei diesen Unter-

nehmen handelte es sich um Unternehmen, die einen Gewerbeertrag über 

500.000 Euro aufwiesen. Dies verdeutlicht nochmals den Großbetriebs-

steuercharakter der Gewerbesteuer, wie Abbildung 7: Anteil der Steuer-

pflichtigen Unternehmen am Gewerbesteueraufkommen deutlich zeigt. 

Hiermit lässt sich auch der relativ hohe Unterschied der gewerbesteuer-

zahlenden Betriebe von Baden-Württemberg und Thüringen erklären. Ba-

den-Württemberg ist ein am Export überproportional orientiertes Bundes-
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 Vgl. Herre, 2004, S.139. 
124

 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2009a, S. 18. 
125

 Vgl. Ebenda, S. 12. 
126

 Vgl. Hansmann, 2000, S. 254; Tipke, 2003, S.1147. 
127

 Siehe hierzu Abbildung 7: Anteil der Steuerpflichtigen Unternehmen am Gewerbe-
steueraufkommen. 
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land und verfügt deshalb über wesentlich mehr große und leistungsfähige 

Betriebe als Thüringen. 

 

Abbildung 7: Anteil der Steuerpflichtigen Unternehmen am Gewerbesteueraufkommen 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2009a, S. 12 ff. 

 

Wie oben gezeigt, sind die Kommunen auf die Ansiedlung von leistungs-

starken Unternehmen angewiesen.128 Diese sind hauptsächlich für das 

Gewerbesteueraufkommen verantwortlich. Durch die finanzielle Abhän-

gigkeit der Kommunen von den nur wenigen gewerbesteuerzahlenden 

Betrieben wächst der Einfluss dieser Betriebe auf die Entscheidungen der 

Gemeinde und wird zur Durchsetzung von Sonderinteressen (wie z.B. für 

den Bau spezieller Straßen, usw.) benutzt. Ebenso wächst der Unter-

schied bei den Lebensbedingungen in den Gemeinden,129 je nachdem 

über wie viel große und leistungsstarke Betriebe eine Kommune verfügt. 

Dadurch entsteht ein überaus beachtliches Interesse der Kommunen an 

der Ansiedlung von Großbetrieben.  

 

Jedoch bedeutet dies, dass sich in Zeiten einer abnehmenden Konjunktur 

die kommunale Finanzsituation parallel zu der des Großbetriebs nach un-

ten entwickelt. Dies ist im Jahr 2009 bei der Stadt Sindelfingen zu be-
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 Vgl. hierzu auch Bach/Vesper, 2002, S. 512. 
129

 Siehe hierzu Kap. 6.3.3 Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden. 
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obachten, die überproportional vom Gewerbesteueraufkommen der Auto-

mobilbranche abhängig ist. Die Stadt Sindelfingen verfügte im Jahr 2007 

noch über ein Gewerbesteueraufkommen von 47.958.454 Euro.130 Im Jahr 

2009 geht die Stadt Sindelfingen mitunter aufgrund der schlechten Lage 

der Automobilbranche und verschiedener Rückzahlungsforderungen von 

einem negativen Gewerbesteueraufkommen von 14 Mio. Euro aus. Wäh-

renddessen wird die Finanzsituation einer Kommune mit mehreren kleine-

ren/mittelständischen Gewerbebetrieben unterschiedlichster Branchen 

eher gleich bleiben. Bisher waren nie alle Branchen gleichzeitig und vor 

allem gleich intensiv von Krisen betroffen. Diese Kommunen verfügen al-

lerdings in Zeiten einer Hochkonjunktur ebenfalls über keine wesentlich 

höheren Gewerbesteuereinnahmen wie dies bei Kommunen mit Großbe-

trieben der Fall ist. 

6.3.3 Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden 

Wie soeben gezeigt, sind die Kommunen auf große und leistungsstarke 

Unternehmen angewiesen. Die Ansiedlung solcher Betriebe ist in der 

Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg 

weisen 45 Prozent aller Gewerbebetriebe einen positiven Gewerbeertrag 

auf. In Thüringen hingegen nur 24 Prozent. Hierdurch entsteht eine un-

gleichmäßige räumlich - lokale Streuung des Steueraufkommens aus der 

Gewerbesteuer (in Deutschland gibt es ein Nord – Süd sowie ein Ost – 

West Gefälle). Es entstehen dadurch zwangsläufig erhebliche Unterschie-

de in der Finanzkraft der Gemeinden untereinander und es kommt zu ei-

ner ungleichmäßigen Verteilung der öffentlichen Investitionskraft.131 Die 

Kommunen haben allerdings weitgehend die gleichen Aufgaben zu erfül-

len, so dass zumindest Kommunen der gleichen Größenordnung, über 

eine ähnliche Finanzausstattung verfügen sollten. 

 

Diese Unterschiede sind nicht nur bei den verschiedenen Bundesländern 

zu sehen, sondern auch bereits in Gemeinden gleicher Größenklassen 
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 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2008, S.12. 
131

 Vgl. Scherf in Andel, 2001, S. 22. 
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innerhalb der Bundesländer.132 So verfügte z.B. die Gemeinde 

Böhmenkirch mit rund 5.500 Einwohnern über ein Gewerbesteuerauf-

kommen von rund 4,8 Mio. Euro. Die Gemeinde Kuchen mit ebenfalls rund 

5.500 Einwohnern, verfügte hingegen nur über ein Gewerbesteuerauf-

kommen von rund 500.000 Euro (beide Kreis Göppingen). Dies kann auch 

durch den dafür vorgesehenen kommunalen Finanzausgleich nicht voll-

ständig ausgeglichen werden.133 Gemeinden wie z.B. die Gemeinde 

Böhmenkirch können, bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnah-

men, ihre Infrastruktur schneller ausbauen und weitere Gewerbebetriebe 

anlocken. Folglich steigen die Gewerbesteuereinnahmen weiter an. Die 

Steuerkraftunterschiede haben also, wie so eben gezeigt, die Tendenz, 

sich selbst zu verstärken. Hierdurch kommt es zu erheblichen Unterschie-

den in der Infrastruktur und den Lebensbedingungen der dort lebenden 

Bevölkerung, je nachdem wie viele leistungsstarke Unternehmen für die 

Prosperität der jeweiligen Kommunen vorhanden sind.134 Feit sieht hier-

durch zu Recht einen Verstoß der „grundgesetzlichen Forderung nach 

Gleichheit der Lebensverhältnisse innerhalb des Bundesgebietes“ (nach 

Art. 72 und 106 GG).135 Die Gewerbesteuer läuft mit ihrer Tendenz, die 

Steuerkraftunterschiede noch zu verstärken, auch gesamtwirtschaftlichen 

Zielen wie der Schaffung von Arbeitsplätzen in Problemgebieten und der 

Ausnutzung dort vorhandener Wachstumsreserven entgegen. Dies betrifft 

besonders die ostdeutschen Bundesländer und Berlin, die im Vergleich zu 

den westdeutschen Bundesländern eine wesentlich niedrigere Industrie-

dichte aufweisen.136 

 

Angesichts der momentanen Ausgestaltung der Gewerbesteuer als 

„Großbetriebssteuer“, ist es offensichtlich, dass diejenigen Kommunen, bei 

denen sich große und ertragsstarke Gewerbebetriebe angesiedelt haben, 
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 Vgl. Feit, 1985, S. 30. 
133

 Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Böhmenkirch beträgt nach dem kommunalen 
Finanzausgleich rund 6,7 Mio. Euro hingegen für die Gemeinde Kuchen nur rund 5,0 
Mio. Euro. 

134
 Vgl. Scherf in Andel, 2001, S. 22. 

135
 Feit, 1985, S. 31. 

136
 Siehe Anlage 14: Industriedichte nach Bundesländern am 31.12.2008. 
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gegenüber Gemeinden gleicher Größenklassen, die aber eher ertrags-

schwache Kleinbetriebe beherbergen, ein weitaus höheres Pro-Kopf-

Aufkommen an Gewerbesteuer aufweisen.137  

6.3.4 Finanzielle Probleme der Kommunen infolge der Form Ge-

werbesteuer 

Wie eben erläutert, ist die Höhe des Gewerbesteueraufkommens in den 

meisten Gemeinden von nur wenigen Gewerbebetrieben abhängig. Da-

durch können Entscheidungen eines einzelnen Unternehmens bereits zu 

erheblichen Auswirkungen auf die Finanzkraft der Gemeinde führen. 

Schließt sich beispielsweise ein ertragsstarker Konzern mit einem verlust-

bringenden Konzern zusammen, führt dies aufgrund von Verrechnungen 

der beiden Betriebe dazu, dass die Kommune des ertragsstarken Unter-

nehmens erhebliche Mindereinnahmen verbuchen muss.138 Bei der Fusion 

des damals sehr ertragsstarken Daimler-Konzerns mit der verlustbringen-

den AEG mussten die Standorte des Daimler-Konzerns erhebliche Min-

dereinnahmen bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Ebenfalls können sich 

außerordentliche Investitionen eines Unternehmens maßgeblich auf das 

örtliche Gewerbesteueraufkommen auswirken (beispielsweise hatten viele 

Telekommunikationsunternehmen aufgrund der Ersteigerung von UMTS-

Lizenzen hohe Belastungen, die die Ertragskraft des Unternehmens auf 

längere Sicht beeinträchtigten). Diese Entscheidungen werden von den 

Unternehmen meist sehr kurzfristig getroffen. Aufgrund dessen und infolge 

der schwankenden Gewerbesteuereinnahmen (bedingt durch die Konjunk-

turabhängigkeit) ist es für die betroffenen Kommunen sehr schwierig, ihre 

Gewerbesteuereinnahmen und somit ihre Ausgabenpolitik längerfristig zu 

planen. 
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 Aufgrund der wie oben gezeigten hohen Freibeträge und der sich daraus ergebenden 
geringen Anzahl von Steuerzahlern. Z.B. verfügt die Stadt Böblingen im Jahr 2008 
über ein Pro-Kopf-Aufkommen bei der Gewerbesteuer von 850 Euro, die Stadt Bietig-
heim-Bissingen über 625 Euro und die Stadt Fellbach über 426 Euro bei ungefähr 
gleicher Einwohnerzahl. 

138
 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 204. 
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Außerdem mussten die Kommunen feststellen, dass die Gewerbesteuer, 

wie kaum eine andere Steuer, so vielen Eingriffen durch den Gesetzgeber 

unterworfen war, was die Stetigkeit und die Verlässlichkeit der Gewerbe-

steuereinnahmen weiter schmälerte. Dies wurde durch die kurzfristigen 

Änderungen bei der Höhe der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder 

noch verstärkt. Zwar wurde die Gewerbesteuerumlage 2008 gesenkt, 

doch steigt diese in den nächsten Jahren wieder an. 

 

Bleiben die in den Haushaltsplänen geplanten Einnahmen aus der Ge-

werbesteuer in größerem Ausmaße aus, führt dies in den meisten Fällen 

dazu, dass die betroffene Kommune ihren Haushalt konsolidieren muss, 

um zumindest ihren Pflichtaufgaben nachkommen zu können. Auch kön-

nen geplante Ausgaben nicht getätigt werden, wie dies für den Doppel-

haushalt 2010/2011 der Landeshauptstadt Stuttgart der Fall ist. Infolge 

des Einbruchs der Automobilbranche sowie der Banken/Versicherungen, 

erwartet die Stadt Stuttgart einen Rückgang der Gewerbesteuereinnah-

men für 2010 von rund 43 Prozent gegenüber 2007.139 Ein geringer Aus-

gleich durch den kommunalen Finanzausleich erfolgt aufgrund der zeitli-

chen Versetzung erst in zwei Jahren. 

 

Wie in Kap. 2.4.4 Vorauszahlungen gezeigt, wird die Gewerbesteuer in 

Form von Vorauszahlungen erhoben. Die Vorauszahlungen werden auf 

Grundlage der letzten Veranlagung berechnet. Dadurch kann es in Zeiten 

einer abnehmenden Konjunktur dazu kommen, dass Gewerbesteuerein-

nahmen zurück bezahlt werden müssen, wenn die Vorauszahlungen nicht 

rechtzeitig angepasst wurden. Ist eine Kommune von nur einem Gewer-

bebetrieb abhängig, führt dies dazu, dass sie diesem Unternehmen Ge-

werbesteuer erstatten muss und aufgrund der neuen Veranlagung die 

Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr erheblich oder im 

schlechtesten Falle auf 0 Euro zurück gehen. Somit kann eine negative 

Gewerbesteuereinnahme entstehen. Dies führt wiederum dazu, dass die 
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 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, 2009, S. 2 ff. 
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betroffene Kommune in massive finanzielle Schwierigkeiten gerät. Als 

Beispiel sei in Baden-Württemberg auf die Stadt Sindelfingen verwiesen, 

die 2009 bedingt durch Rückzahlungsforderungen eine negative Gewer-

besteuer von 14 Mio. Euro aufweist und einen Kredit in Höhe von rund 

38 Mio. Euro aufnehmen muss, um ihren Haushalt ausgleichen zu kön-

nen.140 

 

Auch bergen die Zerlegungsvorschriften für die Kommunen gewisse Risi-

ken. Wird für ein Unternehmen eine vorläufige Zerlegung vorgenommen, 

führt die endgültige Zerlegung hingegen zu einem anderen Ergebnis, kön-

nen hierdurch ebenfalls Rückzahlungsforderungen, die den Haushalt ei-

nes Jahres zusätzlich belasten, die Folge sein.141 

6.3.5 Einschränkung des Hebesatzrechts 

Um die Finanzautonomie der Kommunen zu gewährleisten, wird ihnen in 

Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG die Hebesatzautonomie auf eine wirtschafts-

kraftbezogene Steuerquelle garantiert. Zurzeit stellt nur die Gewerbesteu-

er eine wirtschaftskraftbezogene Steuer dar. Demnach haben die Kom-

munen grundsätzlich das Recht, nach Art. 28 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung 

mit Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG ihre Hebesätze für die Gewerbesteuer 

selbst festzusetzen (die sogenannte Hebesatzautonomie). Dieses Recht 

ist für die Kommunen von großer Bedeutung. Denn es handelt sich bei der 

Gewerbesteuer um den einzigen größeren Einnahmeposten der Kommu-

nen, der nicht von den Entscheidungen des Bundes und/oder der Länder 

abhängig ist.142 Hierdurch können die Kommunen ihren Finanzbedarf fle-

xibel decken und einen aktiven Standortwettbewerb betreiben. 

 

Das Recht der Hebesatzautonomie wurde wegen der sog. Gewerbesteu-

eroasen (Hebesatz = 0 v.H.) seit dem 01.01.2004 eingeschränkt.143 Seit-

her müssen die Kommunen einen Gewerbesteuerhebesatz von mindes-
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 Vgl. Stadt Sindelfingen, 2009, S. 4 ff. 
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 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 205. 
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 Vgl. Stöhr/Stange, 2003, S. 26. 
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 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 190. 
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tens 200 v. H. festsetzen (§ 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG). Folglich sind sie 

bei der Gestaltung ihrer Hebesätze eingeschränkt und verfügen seither 

nur noch über eine reduzierte Hebesatzautonomie in Form eines Mindest-

hebesatzes. 

 

Außerdem findet die theoretisch für die Kommunen geltende Hebesatzau-

tonomie ihre Grenzen in den Regelungen des kommunalen Finanzaus-

gleichs.144 Jedes Bundesland legt einen fiktiven Hebesatz für den kommu-

nalen Finanzausgleich fest. In Baden-Württemberg gilt nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 FAG für die Gewerbesteuer ein fiktiver Hebesatz von 

290 v. H. für den kommunalen Finanzausgleich. Setzt eine Kommune ei-

nen niedrigeren Hebesatz als 290 v.H. fest, wird für den kommunalen Fi-

nanzausgleich fiktiv von einem Hebesatz von 290 v.H. ausgegangen. Den 

Kommunen wird somit eine höhere Gewerbesteuereinnahme unterstellt, 

obwohl sie über diese Einnahme nicht verfügt, wie Abbildung 8: Tatsächli-

che und fiktive Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich zeigt. 

 

Örtliches Gewerbesteueraufkommen:   1.000.000 Euro 

Örtlicher Hebesatz:      250 v.H. 

Fiktiver Hebesatz nach dem Finanzausgleich:  290 v.H. 

Gewerbesteuerkraft nach dem Finanzausgleich: 1.160.000 Euro 

Abbildung 8: Tatsächliche und fiktive Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich 

 

Städte und Gemeinden, die in Baden-Württemberg einen niedrigeren He-

besatz als 290 v.H. für die Gewerbesteuer festgesetzt haben, werden 

beim Finanzausgleich somit benachteiligt. Dies gilt umso mehr bei kreis-

angehörigen Gemeinden, da die Berechnung der Kreisumlage und der 

Regionalumlage in gleicher Weise erfolgt. Somit wurden die Kommunen 

bei der Gestaltung ihrer Hebesätze und demnach bei der Gestaltung ihrer 

finanziellen Handlungsspielräume immer weiter eingeschränkt. Wie oben 

gezeigt sind die Kommunen verpflichtet einen Mindesthebesatz in Höhe 
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 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 209. 
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von 200 v.H. festzusetzen. Zusätzlich hierzu besteht ein, wenn auch nicht 

rechtlich verpflichtender, faktischer Druck bei der Mindesthöhe der örtli-

chen Gewerbesteuerhebesätze im Rahmen des kommunalen Finanzaus-

gleich.  

 

Neben den rein finanzwirtschaftlichen Erwägungen treten bei der Höhe 

der Gewerbesteuerhebesätze auch kommunalpolitische Aspekte in den  

Vordergrund. Zu beobachten ist, dass die Hebesätze innerhalb der Land-

kreise nur geringe Unterschiede aufweisen.145 Gleichfalls orientieren sich 

die Großstädte bei der Höhe ihrer Gewerbesteuerhebesätze an vergleich-

baren Städten.146 Auch innerhalb der Bundesländer liegen die Gewerbe-

steuerhebesätze meist sehr dicht beieinander.147 Die Kommunen möchten 

hiermit verhindern, dass ein Gewerbetreibender wegen eines niedrigeren 

Hebesatzes seine Betriebsstätte in eine andere Kommune verlagert. Der 

Gewerbesteuerhebesatz wird noch immer als ein wichtiger Standortfaktor 

betrachtet.148 Zwar wird ein niedrigerer Hebesatz kein allein ausschlagge-

bender Grund für ein Unternehmen sein, seine Betriebsstätte in eine an-

dere Kommune zu verlagern,149 doch kann ein wesentlich niedrigerer He-

besatz durchaus das „Zünglein an der Waage“ darstellen. Legt eine Kom-

mune jedoch über einen längeren Zeitraum einen wesentlich höheren 

Gewerbesteuerhebesatz fest, kann dies durchaus dazu führen, dass sich 

ein Unternehmen langsam aus der Kommune zurückzieht und sich in ei-

ner anderen Kommune ansiedelt.150  

 

Ein niedrigerer Hebesatz kann ebenso entscheidend sein, wenn ein Un-

ternehmen über mehrere Betriebsstätten verfügt und eine Erweiterung 

plant. Hierbei wird sich das Unternehmen unter anderem für eine Erweite-

rung in der Kommune entscheiden, in der ein niedrigerer Hebesatz ange-
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wandt wird und zu erwarten ist, dass sich dies auch in nächster Zeit nicht 

ändert.151  

6.4 Zwischenergebnis 

Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur benötigen die Kommunen eine aufga-

benadäquate Finanzausstattung. Dies kann nur durch eine langfristige 

Verstetigung des kommunalen Steueraufkommens gelingen. Hierzu trägt 

die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form, bedingt durch ihre diversen 

Aushöhlungen und Änderungen durch den Gesetzgeber (siehe oben Kap. 

2.3 Gesetzliche Änderungen an der Gewerbesteuer), nicht mehr bei. Das 

Gewerbesteueraufkommen unterliegt in den Jahren regelmäßigen 

Schwankungen. Allein in den letzten 15 Jahren mussten die Kommunen 

dreimal erhebliche Gewerbesteuereinbrüche ausgleichen. Die Ursachen 

hierfür sind die konjunkturellen Schwankungen der Unternehmensgewin-

ne, an denen die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer vorrangig 

anknüpft, sowie der nur sehr kleine Kreis der Steuerpflichtigen. Dass Un-

ternehmensgewinne erheblichen Schwankungen unterliegen können, liegt 

in der Natur der Sache. Der Markt bietet für die Unternehmen keine Er-

folgsgarantie. Die Kommunen haben bedingt durch die Volatilität der Ge-

werbesteuer keine Planungssicherheit und können deshalb ihre Finanzen 

nicht langfristig planen, wie es eigentlich nötig wäre. Durch die ungleiche 

Aufkommensentwicklung und die jedoch gleichbleibende Verpflichtung der 

Aufgabenerfüllung, müssen sich die Kommunen in Krisenzeiten meist 

hoch verschulden, da sie selbst in den „guten Jahren“ nicht in der Lage 

waren, Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden.  

 

Ein Grund, warum die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände 

an der Gewerbesteuer festzuhalten versuchen, ist das Hebesatzrecht, das 

den Kommunen momentan bei der Gewerbesteuer zusteht und die sehr 

hohen Erträge, mancher Kommunen, aus der Gewerbesteuer in der 

Hochkonjunktur. Doch wie oben gezeigt, verfügen die Kommunen über 
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keine Hebesatzautonomie mehr. Durch die Festlegung eines Mindesthe-

besatzes wurde die in Art. 28 Abs. 2 Satz 3 HS. 2 GG verfassungsrecht-

lich garantierte Hebesatzautonomie der Kommunen verletzt. Desweiteren 

gilt die eingeschränkte Hebesatzautonomie infolge des kommunalen Fi-

nanzausgleich und der Abwanderungsproblematik ebenfalls nur sehr 

schwach. Den Kommunen verbleibt somit nur ein sehr begrenzter Rah-

men nach oben oder unten bei der Gestaltung ihrer Hebesätze. 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Gewerbesteuer in er-

tragsstarken Jahren eine sehr große Bedeutung für die Kommunen hat. In 

Zeiten einer rückläufigen Konjunktur geraten die meisten Kommunen je-

doch, gerade wegen der Gewerbesteuer, in finanzielle Nöte. 

 

Wie dieses Kapitel gezeigt hat, bestehen erhebliche Mängel an der heuti-

gen Form der Gewerbesteuer. Die Kommunen benötigen zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben ein gleichbleibendes Aufkommen, das mit einem uneinge-

schränkten Hebesatzrecht ausgestattet ist und nur eine geringe lokale 

Streuung aufweist, um für die Bevölkerung die gleichen Lebensbedingun-

gen herstellen zu können, wie dies das Grundgesetz vorsieht. All dies er-

füllt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form nicht. Auch durch die Un-

ternehmenssteuerreform 2008 konnten diese Mängel nicht beseitigt wer-

den. Deshalb stellt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form keine gute 

Gemeindesteuer mehr dar und ist zur Finanzierung der Kommunen nicht 

mehr geeignet. Durch sie sind die Kommunen bereits des Öfteren in fi-

nanzielle Bedrängnis geraten und konnten der Verpflichtung der stetigen 

Aufgabenerfüllung nur unter Inanspruchnahme von Krediten nachkom-

men. Dies sollte jedoch nicht Sinn und Zweck der kommunalen Finanz-

ausstattung sein. Aufgrund dessen werden im nachstehend die verfas-

sungsrechtlichen sowie die kommunalpolitischen und die wirtschaftlichen 

Anforderungen an eine Reform der Gewerbesteuer dargestellt. 
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7 Anforderung an eine Reform der Gewerbesteuer 

7.1 Verfassungsrechtliche Vorgaben  

7.1.1 Kommunale Selbstverwaltungsgarantie 

Die kommunale Selbstverwaltung ist den Kommunen nach 

Art. 28 Abs. 2 GG garantiert. Bei der Garantie der kommunalen Selbst-

verwaltung ist nur der Kernbereich geschützt.152 Es muss zunächst zwi-

schen dem geschützten Kernbereich und dem Randbereich unterschieden 

werden. Der Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung darf nicht 

angetastet werden.153 Zum Kernbereich der kommunalen Selbstverwal-

tungsgarantie154 gehören auch die Finanzautonomie und die aufgabenan-

gemessene Finanzausstattung. Die kommunale Finanzautonomie ist aber 

nicht gänzlich unantastbar. Der Kernbereich der Finanzautonomie ist erst 

verletzt, wenn den Kommunen eine eigenständige finanzwirtschaftliche 

Gestaltungsfähigkeit genommen würde.155 In Art 28 Abs. 2 GG ist der Ad-

ressat der Selbstverwaltungsgarantie nicht hinreichend bestimmt. Nach 

herrschender Meinung sind die Adressaten dieser Verpflichtungen in ers-

ter Linie die Bundesländer. Dem Bund kommt hinsichtlich der Finanzaus-

stattung lediglich eine Garantenstellung nach Art. 28 Abs. 3 GG zu.156 

 

Ein Steuerfindungsrecht und eine Garantie auf die Gewerbesteuer lässt 

sich jedoch aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht entnehmen. Ebenfalls besitzen die 

Kommunen kein originäres Steuerfindungsrecht, da sie in Art. 105 GG 

nicht erwähnt sind. Das zurzeit wahrgenommene Steuerfindungsrecht wird 

von der landesgesetzlichen Ermächtigung abgeleitet. Demnach haben die 

Länder von ihrer ausschließlichen Landeszuständigkeit Gebrauch ge-

macht und für die in Art. 105 Abs. 2 a GG bezeichneten Steuern (örtliche 
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 Vgl. Schoch, 1997, S. 109. 
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 Vgl. Henneke, 2008, S. 30. 
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 Vgl. Schoch, 1997, S. 111. 
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Verbrauch- und Aufwandsteuern) die Gemeinden zur satzungsmäßigen 

Regelung ermächtigt.157 

7.1.2 Anspruch einer wirtschaftskraftbezogenen Steuerquelle 

Den Gemeinden ist nach Art. 28 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz GG eine wirt-

schaftskraftbezogene Steuerquelle, d.h. auf unternehmerische Erträge 

bezogene Steuer, mit Hebesatzrecht garantiert. Diese Garantie gilt erst 

seit der 44. Reform der Gewerbesteuer 1997. Durch die Änderung des 

Grundgesetzes am 20.10.1997158 ist an Stelle des bisherigen Begriffs der 

Realsteuern der Begriff der Grund- und Gewerbesteuer in 

Art. 106 Abs. 6 GG getreten. Dies erfolgte, da nach der Abschaffung der 

Gewerbekapitalsteuer nicht eindeutig klar war, ob es sich bei der verblei-

benden Gewerbesteuer noch um eine Realsteuer handelt, auf die die 

Kommunen einen Anspruch haben. Fraglich blieb jedoch, welchen Sinn-

gehalt die Garantie der Grund- und Gewerbesteuer in 

Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG hat.159  

 

Mit der Neuregelung des Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG hat der Gesetzgeber 

eine Klarstellung getroffen und die kommunale Selbstverwaltungsgarantie 

dahingehend gestärkt, dass zu der finanziellen Eigenverantwortung eine 

wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle mit Hebesatzrecht zählt. Hierdurch 

wird nicht die Gewerbesteuer in ihrem Bestand garantiert, sondern den 

Kommunen garantiert, dass die Gewerbesteuer als wirtschaftskraftbezo-

gene Steuerquelle mit Hebesatzrecht nicht ersatzlos gestrichen werden 

kann.160 Vielmehr wird garantiert, dass die Gewerbesteuer nur durch eine 

wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle mit Hebesatzrecht ersetzt werden 

kann. 
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7.1.3 Kommunales Hebesatzrecht 

Mit der Neufassung des Grundgesetzes wurde das Hebesatzrecht in 

Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG besonders betont. Es soll den Gemeinden die 

finanzpolitische Feinsteuerung vor Ort ermöglichen und somit den Hand-

lungs- und Entfaltungsspielraum erheblich stärken.161 

 

Der Hebesatz ist ein Vomhundertsatz, welcher von den Gemeinden bis 

zum 30.06. eines Jahres rückwirkend für das jeweilige Jahr in Form einer 

Satzung vom jeweiligen Gemeinderat beschlossen werden muss. Der He-

besatz knüpft an gesetzlich bestimmte Steuermessbeträge an. Das Pro-

dukt aus Hebesatz und Steuermessbetrag ergibt die Steuerschuld, die 

vom Steuerschuldner an die jeweilige Kommune zu entrichten ist.162 Ge-

mäß § 106 Abs. 6 Satz 2 GG muss den Kommunen das Hebesatzrecht 

bei der Gewerbesteuer sowie bei der Grundsteuer eingeräumt werden. 

Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2004 einen Mindesthebesatz163 von 

200 v.H. für die Gewerbesteuer festgelegt. Dieser soll dazu beitragen, so-

genannte Gewerbesteueroasen zu verhindern.164  

 

Bundesweit betrachtet sind bei der Höhe der Gewerbesteuerhebesätze 

Unterschiede festzustellen. Diese Unterschiede führen zu einem, in Gren-

zen gewollten und regionalpolitisch bedeutsamen, Steuerwettbewerb. Die 

Hebesätze haben sich im Zeitverlauf stetig erhöht.165 Eine Ursache für die 

Erhöhung der Hebesätze war die geschichtliche Entwicklung der Gewer-

besteuer hin zur Großbetriebssteuer. Mit der stetigen Erhöhung der Frei-

beträge ohne dementsprechende Kompensationsmaßnahmen waren die 

Kommunen gezwungen, die Hebesätze als Ausgleich dafür anzuheben. 

 

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann der Kommune 

nach Art. 106 Abs. 5 Satz 3 GG ebenfalls ein Hebesatzrecht eingeräumt 
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 Vgl. Schwarting, 2007, Rn. 42. 
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werden. Von dieser Vorschrift wurde bislang jedoch noch kein Gebrauch 

gemacht. 

7.1.4 Zwischenergebnis 

Das wichtigste verfassungsrechtliche Kriterium für eine Reform der Ge-

werbesteuer ist die Wahrung der finanziellen Eigenverantwortung der 

Gemeinden in Gestalt einer ihnen zustehenden, mit Hebesatzrecht ausge-

statteten, wirtschaftskraftbezogenen Steuerquelle (Art. 28 Abs. 2 GG). 

 

Ein verfassungsmäßiger Schutz der Gewerbesteuer lässt sich aber aus 

Art. 28 Abs. 2 und Art. 106 GG nicht entnehmen. Aus 

Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG im Zusammenspiel mit 

Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG ergibt sich allerdings eine Art „Quasi-

Garantie“.166 Die Gemeinden besitzen nach Art. 28 Abs. 2 GG einen An-

spruch auf eine Steuerquelle, die einen Bezug zur kommunalen Wirtschaft 

aufweist (wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle) und den Kommunen die 

Möglichkeit zur Anwendung eines Hebesatzes ermöglicht. Dies muss nicht 

zwingend die Gewerbesteuer sein. Doch ist die Gewerbesteuer momentan 

die einzige Steuer, die diesen Anspruch erfüllt. Sie kann somit nur durch 

den Gesetzgeber abgeschafft werden, wenn die Gemeinden eine andere, 

nach Art. 28 Abs. 2 GG wirtschaftskraftbezogene, mit Hebesatzrecht aus-

gestattete und nach Art. 106 GG zuordnungsfähige Steuer zum Ausgleich 

erhalten.  

7.2 Anforderungen von Seiten der Kommunen 

Es muss unterschieden werden zwischen Anforderungen, die an jede 

Steuer gerichtet werden und Anforderungen, die speziell an die Gemein-

desteuern und hier speziell an eine Reform der Gewerbesteuer, gerichtet 

werden. Die Anforderungen an eine Kommunalsteuer richten sich mehr 

auf den örtlichen Bezug, während sich staatliche Steuern mehr an ge-

samtwirtschaftlichen Zielen orientieren.  
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 Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, 2009, Seite 46. 
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Als wichtigster Faktor für eine gute Gemeindesteuer wird konjunkturelle 

Unabhängigkeit verlangt.167 Bei einer konjunkturell unabhängigen Steuer 

verfügen die Kommunen über ein stetiges Aufkommen, welches sie zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die Kommunen sind nicht in der Lage, 

ihre Ausgaben an die konjunkturelle Entwicklung anzupassen.168 Die 

kommunalen Ausgaben steigen in Zeiten eines konjunkturellen Ab-

schwunges eher noch an.169 Die Kommunen können eine antizyklischen 

Ausgabenpolitik (wenn auch nur in Maßen) nur betreiben, wenn sie auch 

in Zeiten eines Abschwunges über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, 

um investieren zu können.  

 

Außerdem fordern die Kommunen eine gleichmäßige Aufkommensvertei-

lung. Der Grundsatz der gleichmäßigen Aufkommensverteilung besagt, 

dass das Steueraufkommen zwischen den einzelnen Kommunen bedarfs-

gerecht und gleichmäßig verteilt werden soll. Hierbei sollten Kommunen 

identischer Größenklassen und Wirtschaftsstrukturen in etwa über diesel-

ben Steuereinnahmen verfügen (bei gleichen Hebesätzen), allerdings 

nicht zu Lasten anderer Städte.170  

 

Das Hebesatzrecht der Kommunen ist hierbei sehr wichtig, es stärkt die 

kommunale Finanzautonomie und lässt eine bedarfsgerechtere Steuerer-

hebung zu. Anhand des Hebesatzes der Kommunen lassen sich Rück-

schlüsse auf die finanzielle Situation der jeweiligen Kommunen ziehen. In 

Zeiten einer finanziellen Schieflage kann die Kommune durch Erhöhung 

der Hebesätze über weitere wichtige Finanzmittel verfügen. Man kann in 

dem Hebesatzrecht somit ein Ventil zum Ausgleich finanzieller Engpässe 

sehen. In Zeiten einer ausreichend guten Finanzausstattung der Kommu-

nen kann der Hebesatz gesenkt werden. Aufgrund dessen sollte den 
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Kommunen bei der Gestaltung ihrer Hebesätze keine rechtlichen und 

auch keine rein fiktiven Vorgaben gemacht werden. 

 

Des Weiteren muss der Kreis derer Unternehmen, die Gewerbesteuer be-

zahlen, verbreitert werden, um die Interessenklammer zwischen Wirtschaft 

und Gemeinde zu festigen. Die Kommunen fordern deshalb die Einbezie-

hung der freien Berufe, denn diese profitieren in einem nicht unerhebli-

chem Maße von den Leistungen der Kommunen (z. B. entsteht durch den 

Zusammenschluss von Anwälten und die dadurch verursachte hohe Be-

nutzerfrequenz ein ähnliches Infrastrukturbedürfnis wie bei Gewerbetrei-

benden), sowie eine erhebliche Absenkung der Freibeträge für Einzel- und 

Personengesellschaften. Der Kreis derer, die für das Gewerbesteuerauf-

kommen verantwortlich sind, würde hierdurch wesentlich vergrößert. 

 

Für eine Reform der Gewerbesteuer ist es ebenso wichtig, dass der Ver-

waltungsaufwand bei der Erhebung und Verwaltung so niedrig wie möglich 

gehalten wird. Man spricht hier von dem Grundsatz der Erhebungs- und 

Entrichtungsbilligkeit bei Steuern.171 Bei einem hohen Verwaltungsauf-

wand entstehen den Kommunen zusätzliche Kosten, die die Nettoeinnah-

men aus der Steuer schmälern. 

7.3 Anforderungen von Seiten der Unternehmen 

Die Unternehmen würden die Belastung durch die Gewerbesteuer am 

liebsten abschaffen oder zumindest minimieren, aber nicht vergrößern.172 

Ihr Hauptargument liegt darin, dass sie für einen überwiegenden Teil der 

kommunalen Steuereinnahmen aufkommen und dadurch die kommunalen 

Leistungen (wie z.B. die Infrastruktur) finanzieren, aber nicht ausschließ-

lich davon profitieren. Die Gewerbebetriebe fordern deshalb die Beseiti-

gung der Sonderbelastung ihrerseits und eine wesentliche Vergrößerung 

der Zahl der Steuerpflichtigen, z.B. unter Einbeziehung der Bürger (in ei-
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nem von ihnen wahrnehmbaren Rahmen). Hierdurch würde sich eine 

steuerliche Entlastung der Gewerbebetriebe ergeben.  

 

Insbesondere – und dies wird als wesentlicher Punkt von den Unterneh-

men aufgeführt – fordern diese eine Abschaffung der Substanzbesteue-

rung durch Hinzurechnungstatbestände, da diese Besteuerung in Zeiten 

eines konjunkturellen Abschwungs das Eigenkapital des Unternehmens 

aufbraucht und bei lang anhaltenden Krisen zu einem Ausscheiden des 

Unternehmens aus dem Markt führen kann.173 Sie fordern somit eine rein 

gewinnabhängige Steuer und keine gewinnunabhängige Besteuerung wie 

die Kommunen. Die Steuer sollte wirtschaftsverträglich sein, also nicht 

krisen- und insolvenzverschärfend wirken.174 

 

8 Alternativmodelle 

Wegen der lang anhaltenden Kritik an der Gewerbesteuer existiert eine 

Vielzahl von Alternativmodellen. Bedingt durch den Umfang dieser Arbeit 

wird lediglich in kurzer Form auf das Modell der Kommunalen Spitzenver-

bände und auf das BDI/VCI-Modell eingegangen. Diese spiegeln jeweils 

ein Modell der Kommunen als auch eines der Wirtschaft wider. 

8.1 Das Modell der Kommunalen Spitzenverbände 

Das Modell wurde, wie der Name schon sagt, von den Kommunalen Spit-

zenverbänden vorgeschlagen und stellt eine Modernisierung und zum Teil 

eine Revitalisierung der Gewerbesteuer dar. Als Reformziel dieses Mo-

dells wurde  

 die an die Aufgabenstellung angemessene Finanzausstattung,  

 die Verstetigung und Kalkulierbarkeit der Steuereinnahmen,  

 die Stärkung der Finanzkraft strukturschwacher Städte  
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 sowie die Wiederherstellung des Bindegliedes zwischen Wirtschaft 

und Städten 

benannt.175 Das Modell zielt auf die wichtigsten Forderungen der Kommu-

nen, nämlich auf die Verstetigung der Einnahmen im Konjunkturverlauf 

und auf eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens ab.  

 

In diesem Zusammenhang soll der Kreis der Steuerpflichtigen auf die frei-

en Berufe ausgedehnt werden.176 Alle Wirtschaftseinheiten sollen zur Fi-

nanzierung ihrer Standortgemeinden beitragen. Auf die Besteuerung der 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft würde verzichtet werden, da die-

se ansonsten mit zwei Realsteuern (Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A) 

belastet werden würden. Ferner sollen die Gewerbesteuereinnahmen da-

durch verstetigt werden, dass die Bemessungsgrundlage verbreitert wird. 

Hinsichtlich der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage sind hierfür  

 die Hinzurechnung der Mieten, Pachten und Leasingraten für be-

wegliche Wirtschaftsgüter zu 25 Prozent,  

 die Hinzurechnung der Mieten, Pachten, Leasingraten für Immobi-

lien zu 75 Prozent, 

 und die volle Hinzurechnung aller Zinsen vorgesehen. 

Im Gegenzug soll den Unternehmen hierfür ein Freibetrag von 

25.000 Euro gewährt werden.177 Ebenso sollen die Staffeltarife sowie die 

Freibeträge für Personengesellschaften abgeschafft werden (diese wur-

den in der Zwischenzeit bereits mit der Unternehmenssteuerreform 2008 

abgeschafft). Außerdem sieht der Vorschlag die Hinzurechnung von Ve-

räußerungsgewinnen wie auch die Modifizierung der gewerbesteuerlichen 

Organschaften vor. Die Erweiterung der Steuerpflicht wird damit begrün-
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det, dass die Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Gewerbebetrieben 

und von Einkünften aus selbständiger Arbeit aufgehoben wird.  

 

Für die Kommunen würden sich durch dieses Modell erhebliche Mehrein-

nahmen beim Bruttogewerbesteueraufkommen ergeben, die je nach Ge-

meindetyp zwischen 30 Prozent und 45 Prozent liegen würden.178 Das 

unterschiedliche Pro-Kopf Aufkommen würde jedoch nicht ganz beseitigt 

werden. Eine Kommune, die über keine oder sehr wenige kleine Betriebe 

verfügt, könnte keine nennenswerten Gewerbesteuermehreinnahmen ver-

buchen. Hauptsteuerzahler würden die mittleren und großen Unternehmen 

bleiben. Dementsprechend würde es weiterhin, wenn auch in abge-

schwächter Form, „arme“ wie „reiche“ Städte geben. Durch den Einbezug 

der Freiberufler würde sich ein nicht unerheblicher Mehraufwand bei der 

Erhebung der Gewerbesteuer ergeben, was das Netto-

Gewerbesteueraufkommen schmälern würde.  

 

Diesen Mehreinnahmen stehen die höheren Belastungen der Gewerbe-

steuerpflichtigen und der Freiberufler gegenüber. Deshalb wird dieses 

Modell, hauptsächlich von Seiten der Wirtschaft, kritisiert. Diese sieht eine 

Gefahr in der Substanzbesteuerung durch die Hinzurechnungstatbestän-

de. Des Weiteren wird ein Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzips 

in diesem Modell gesehen, da Unternehmen in Verlustjahren zur Steuer 

herangezogen würden, obwohl sie über keinen Ertrag verfügen.179 Auch 

wird die Abschaffung der Freibeträge für Personengesellschaften kritisiert. 

Dieser sei als Ausgleich für die Abzugsfähigkeit der Geschäftsführergehäl-

ter bei Kapitalgesellschaften notwendig und würde die Rechtsformabhän-

gigkeit der Gewerbesteuerbelastung deutlich erhöhen.180  

 

Die Gewerbesteuer sollte nach Vorstellung der kommunalen Spitzenver-

bände zu einer gewinnunabhängigeren Steuer entwickelt werden. Dies 
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 Vgl. BMF, 2003, S.4. 
179

 Vgl. Herre, 2004, S. 142. 
180

 Vgl. Fuest/Huber, 2002, S. 262. 
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birgt für die Kommunen jedoch die Gefahr, dass ein Unternehmen wäh-

rend einer lang anhaltenden Krise aus dem Markt ausscheiden könnte und 

nicht mehr als potentieller Steuerzahler für die Kommune vorhanden wäre. 

Bei einer gewinnabhängigen Steuer hingegen würden die Unternehmen, 

auch nach einer lang anhaltenden Krise, den Kommunen als Steuerzahler 

erhalten bleiben. 

8.2 Das BDI/VCI-Modell (Einkommensorientierte Besteuerung) 

Im Gegensatz zum Modell der Kommunalen Spitzenverbände zielt das 

BDI/VCI-Modell darauf ab, die Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteil 

an der Einkommenssteuer abzuschaffen. Im Gegenzug hierzu würden die 

Kommunen ein Hebesatzrecht bei der Einkommen- und Körperschaftsteu-

er erhalten. Wobei im Falle von unternehmerischen Einkünften prinzipiell 

die Betriebsgemeinden und bei Überschusseinkünften die Wohnsitzge-

meinde hebesatzberechtigt wäre.181 Um den Kommunen den nötigen Frei-

raum bei der Gestaltung ihrer Hebesätze zu geben, müssten die Einkom-

menssteuertarife abgesenkt werden.182 

 

Ziel dieses Reformvorschlages „ist es, die Gewerbesteuer in eine alle leis-

tungsfähigen Bürger und Unternehmer erfassende Gemeindesteuer auf-

gehen zu lassen, ohne dass es letztlich zu einer steuerlichen Mehrbelas-

tung der Beteiligten kommt.“183 Steuerpflichtig wären somit alle in der Ge-

meinde ansässigen natürlichen und juristischen Personen. Damit soll eine 

stetige Finanzausstattung der Städte und Gemeinden gesichert werden. 

Durch eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zugunsten der Betriebs-

gemeinden soll der Gefahr der Einwohnerflucht in die Umlandgemeinden 

aufgrund der eventuell niedrigeren Hebesätze vorgebeugt werden.184 

 

                                            
181

 Vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und Verband der Chemischen In-
dustrie, 2001, S. 18. 

182
 Vgl. Ebenda, S. 19. 

183
 Ebenda, S. 4. 

184
 Vgl. Ebenda, S. 19. 
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Die Erhebung soll entweder durch das Finanzamt oder nach Feststellung 

der Besteuerungsgrundlage durch das Finanzamt den Gemeinden oblie-

gen (ähnlich wie bei der heutigen Gewerbesteuer). Für die Verwaltung und 

für die Unternehmen würde bei der Erhebung dieser Steuer kein Mehr-

aufwand entstehen.185 Die stärkste Kritik an diesem Modell kommt, im Ge-

gensatz zu dem Modell der Kommunalen Spitzenverbände, von den 

Kommunen. Es wird befürchtet, dass das Interessenband zwischen den 

Kommunen und den lokalen Unternehmen geschwächt werde,186 da mit 

der Besteuerung der Bürger die Unternehmen für die Gemeindefinanzie-

rung an Bedeutung verlieren würden. Für die Kommunen wäre es aber 

weiterhin von erheblicher Bedeutung, Arbeitsplätze zu schaffen 

(=Gewerbe anzusiedeln),187 damit aus Harz IV-Empfängern potentielle 

Steuerzahler werden und sich daraus ihre Belastung senkt sowie die Ein-

nahmen, aus der Einkommensteuer, steigen. Außerdem würden durch 

dieses Modell auch die Einzel- und Personengesellschaften, die zurzeit 

keine Gewerbesteuer bezahlen,188 sowie die Freiberufler bei der Einkom-

menssteuer erfasst und zu Steuerzahlern. Das Interessenband zwischen 

den Kommunen und der Wirtschaft bliebe weiterhin bestehen. 

 

Infolge des höheren Infrastrukturangebotes und des somit höheren Fi-

nanzbedarfs von Kernstädten müssten diese zwangsläufig einen höheren 

Hebesatz als die Umlandgemeinden erheben (wie dies bei der heutigen 

Gewerbesteuer der Fall ist), um Aufkommensneutralität herstellen zu kön-

nen. Hierdurch wird eine Verschärfung der Stadt-Umland-Problematik be-

fürchtet.189 Bei gleichen Hebesätzen würden sich für Kernstädte in Agglo-

merationsräumen Steuermindereinnahmen von 19 Prozent ergeben.190 

Wohingegen Umlandgemeinden bei einem Zuwachs von 20 Prozent stark 

                                            
185

 Vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und Verband der Chemischen In-
dustrie, 2001, S. 23. 

186
 Vgl. Jachmann, 2003, S. 64; Güroff in Glanegger/Güroff, 2006, § 1 Rn. 52. 

187
 Vgl. Jachmann, 2003, S. 63. 

188
 Aufgrund der hohen Freibeträge. 

189
 Vgl. Roth, 2002, S. 259. 

190
 Vgl. BMF, 2003, S. 7. 
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gewinnen würden.191 Dementsprechend würde sich besonders in Städten 

eine Mehrbelastung der Bürger ergeben.192 Hierdurch wird eine Flucht der 

Wohnbevölkerung in das Umland befürchtet. Völlig von der Hand zu wei-

sen ist dieser Vorwurf nicht, zumal die Berechnungen des BMF eine nicht 

unerhebliche Mehrbelastung von Einwohnern der Kernstädte ergeben 

hat.193 Bei diesen Berechnungen wurde aber eine Erhöhung des Umsatz-

steueranteils zugunsten der Betriebsgemeinden nicht berücksichtigt. Hier-

durch könnten diese eventuell niedrigere Zuschlagssätze erheben und die 

Mehrbelastung der Bürger würde nicht so hoch ausfallen. Ob sich durch 

die Mehrbelastung aber eine tatsächliche Abwanderung der Einwohner in 

die Umlandgemeinden ergeben würde, ist fraglich.194 Für die Wahl eines 

Wohnsitzes dürfte ein ganzes Bündel von Faktoren in Frage kommen. 

Ähnlich wie bei der Standortentscheidung von Unternehmen, hier stellt die 

Belastung durch die Gewerbesteuer auch nur einen Faktor unter vielen 

dar. Dementsprechend dürfte die alleinige steuerliche Mehrbelastung kei-

ne Abwanderung in das Umland mit sich bringen. Die Belastung der Bür-

ger wird auch damit begründet, dass hierdurch die Bindung zwischen 

Kommune und Steuerzahler stärker betont wird und die Nutzer der kom-

munalen Leistungen gemäß dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 

spürbar an ihrer Finanzierung beteiligt werden. 

 

9 Fazit 

Durch die drastischen Gewerbesteuerausfälle, seit dem vierten Quartal 

2008, wurde die Diskussion um die Gewerbsteuer wieder neu entfacht. 

Wie bereits erläutert, eignet sich die Gewerbesteuer in ihrer heutigen 

Form, aufgrund ihrer bestehenden Mängel, nicht mehr um zu einer Kom-

munalfinanzierung herangezogen zu werden (siehe Kap. 6.4 Zwischener-

gebnis). Die bestehenden Mängel konnten auch durch die Unternehmens-

                                            
191

 Vgl. Ebenda, S. 7. 
192

 Vgl. Roth, 2002, S. 260; BMF, 2003, S.9. 
193

 Vgl. BMF, 2003, S. 9. 
194

 Vgl. Broer, 2001, S. 627. 
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steuerreform 2008 nicht beseitigt werden. Bleiben die Gewerbesteuerein-

nahmen aus, müssen die Kommunen weiterhin erhebliche Kredite auf-

nehmen, da sie ansonsten über keine Möglichkeiten verfügen die Gewer-

besteuerausfälle zu kompensieren. Würden die Kommunen keine Kredite 

aufnehmen, wären sie nicht in der Lage ihre Haushalte auszugleichen. 

Allein in den letzten 15 Jahren waren die Gewerbesteuereinnahmen be-

reits dreimal stark rückläufig.195 Gewerbesteuerausfälle kommen, bedingt 

durch die Abhängigkeit der Besteuerungsgrundlage vom Gewinn der Ge-

werbetreibenden und des sehr kleinen Kreises der Steuerpflichtigen, im-

mer häufiger vor. Die nur geringen ertragsunabhängigen Bestandteile – in 

Form der Hinzurechnungen – genügen nicht, um die Gewerbesteuerein-

nahmen zu verstetigen. Die Aufnahme von Krediten sollte jedoch das letz-

te Mittel zum Ausgleich der Haushalte darstellen. Da die Gewerbesteuer-

schwankungen regelmäßig wiederkehren, sollte nach einer Alternative, die 

zur Finanzierung der Kommunen beiträgt, gesucht werden. Das Modell 

der Kommunalen Spitzenverbände würde den Kommunen erhebliche 

Mehreinnahmen erbringen, sowie das Gewerbesteueraufkommen verste-

tigen, weshalb es aus Sicht der Kommunen die beste Alternative darstel-

len würde. Die meisten Mängel, die aus Sicht der Kommunen bestehen, 

würden mit diesem Modell beseitigt, oder zumindest stark abgeschwächt 

werden. Jedoch sollte bei einer Reform der Gewerbesteuer alle Mängel 

der bestehenden Gewerbesteuer beseitigt werden. Hierfür ist das Modell 

der Kommunalen Spitzenverbände jedoch nicht geeignet. Durch die Mo-

dernisierung der Gewerbesteuer würden neue Mängel entstehen und teil-

weise alte Mängel bestehen bleiben. Durch die Verbreiterung der ertrags-

unabhängigen Elemente besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen wäh-

rend einer lang anhaltenden Krise aus dem Markt ausscheiden könnte, 

noch größer als dies bei der bisherigen Form der Fall ist. Des Weiteren 

würde dieses Modell gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip verstoßen. 

Zwar würden bei diesem Modell die Freiberufler zur Finanzierung der 

Kommunen mit einbezogen, doch würde auf die Einbeziehung der Ge-

                                            
195

 Siehe hierzu Abbildung 5: Gewerbesteuereinnahmen bundesweit 1990 bis 2010. 
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meindebürger verzichtet werden. Somit wäre weiterhin nur ein kleiner 

Kreis für die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben verantwortlich.  

 

Das BDI/VCI-Modell würde im Vergleich zur heutigen Gewerbesteuer oder 

zum Modell der Kommunalen Spitzenverbände zwar keine vollends be-

friedigende Lösung bieten, wäre aber dennoch aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht betrachtet eine bessere Alternative. Wie oben bereits gezeigt, könn-

te die Gewerbesteuer verfassungsrechtlich problemlos durch das BDI/VCI-

Modell ersetzt werden, da sie eine wirtschaftskraftbezogenen Steuerquelle 

mit Hebesatzrecht darstellt, die den Kommunen nach Art. 28 Abs. 2 GG 

garantiert ist. Ein vollkommen stetiges Aufkommen könnte aber auch die-

ses Modell nicht gewährleisten. Die Einkommensteuer, an die dieses Mo-

dell anknüpft, unterliegt ebenso gewissen Schwankungen. Durch die Ver-

breiterung der Steuerpflichtigen wäre das Aufkommen aber nicht mehr von 

der Ertragslage weniger Betriebe abhängig. Demzufolge würden die 

Schwankungen, im Vergleich zur heutigen Gewerbesteuer, eher geringer 

ausfallen.196 Zur Abmilderung der Stadt-Umland-Problematik, wie sie hier 

zwangsläufig entstehen würde, müsste allerdings zwingend eine Umsatz-

steuerbeteiligung zugunsten der Städte vorgesehen werden, damit diese 

in der Lage wären, in etwa die gleichen Hebesätze zu erheben wie die 

Umlandgemeinden. Ebenso würde sich eine wesentlich gleichmäßigere 

Streuung des Pro-Kopf-Aufkommens ergeben, da alle Bürger einer Kom-

mune zur Finanzierung herangezogen würden. Durch die direkte Betrof-

fenheit der Bürger an der Gemeindefinanzierung müssten allerdings jegli-

che Erhöhungen der Hebesätze vor diesen gerechtfertigt werden. Hier-

durch würde die Durchsetzung von Hebesatzerhöhungen wesentlich er-

schwert, auch wenn sie zur Finanzierung der Kommune unumgänglich 

wären.  
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 Vgl. Hey, 2002, S. 322. 
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10 Ausblick 

Der Gesetzgeber versuchte durch die Unternehmenssteuerreform 2008 

die Debatte um die Gewerbesteuer zu beenden. Doch ist ihm dies, wie die 

aktuelle Finanznot der Kommunen zeigt, nicht gelungen. Jedoch ist es 

fraglich ob sich die Kommunen zukünftig auf eine grundlegende Reform 

der Gewerbesteuer einlassen würden. Dies hängt auch davon ab wie lan-

ge diese mit Gewerbesteuerausfällen zu kämpfen haben. Erholt sich die 

deutsche Wirtschaft schnell von der Krise und steigen die Gewerbesteu-

ereinnahmen dadurch rasch wieder an, werden die Kommunen erneut 

versuchen an der Gewerbesteuer fest zu halten, wie dies der Deutsche 

Städtetag bereits unmittelbar nach der Bundestagswahl 2009 deutlich 

machte.197 Wird die aktuelle Wirtschaftskrise aber länger andauern, sind 

die Kommunen wohl gezwungen ihre Reformbereitschaft zu verbreitern, 

da sie finanziell nicht in der Lage sind die aktuellen Gewerbesteuereinbrü-

che auf längere Zeit zu verkraften. 
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 Vgl. Heine, 2009, S. 186. 
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Anlage 2: Auszug aus dem Urteil des BVerfG vom 15.01.2008 bezüglich der Rechtfertigung 
der Gewerbesteuer 

 



 

X 

 

Anlage 3: Bedeutung der Gewerbesteuer im kommunalen Steuersystem in den Jahren 1998 
bis 2009 

Datenquelle: Der Städtetag, Gemeindefinanzbericht, mehrere Jahrgänge. 

 

 

Anlage 4: Steuereinnahmen der Kommunen bundesweit von 2008 bis 2010 

Datenquelle: Anton/Diemert/Winkler, 2009, S.10; Deutscher Städte und Gemeindebund, 

2009, S. 2 ff. 
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Anlage 5: Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg                                     
2008 

Datenquelle: Schmid/Reif, 2009, S. 771. 

 

 

Anlage 6: Einnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg 2008 

Datenquelle: Schmid/Reif, 2009, S. 770 f. 
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Anlage 7: Durchschnittliche Gewerbesteuerhebesätze seit 1970 

Datenquelle: Schwarting, 2007, S. 123; Statistisches Bundesamt, 2009b, S. 12. 

 

 

Gewinn aus Gewerbebetrieb § 7 GwStG 

+ Hinzurechnungen § 8, 8a GewStG 

- 
 

Kürzungen § 9 GewStG 
 

  = Gewerbeertrag § 7 GewStG 

- 
 

Gewerbeverlust aus Vorjahren § 10a GewStG 
 

  = verbleibender Gewerbeertrag 
 Abrundung auf volle hundert Euro § 11 I GewStG 

- 
 

Freibetrag § 11 I GewStG 

   = restlicher Gewerbeertrag 
 x 

 

Steuermesszahl § 11 II GewStG 

   = festzusetzender Steuermessbetrag §§ 11, 14 GewStG 
x 
 

Hebesatz § 16 GewStG 

   = Gewerbesteuerschuld 
  

Anlage 8: Berechnung der Gewerbesteuerschuld 
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Gewinn nach EStG/KStG 200.000 € 

Angefallene Schuldzinsen   40.000 € 

Leasing für Fahrzeuge   90.000 € 

Miete für Geschäftsräume 100.000 € 

Es sind keine Kürzungen vorzunehmen  

   Gewinn:  200.000 € 

+ Zinsen zu 100 %  40.000 €  

+ Miete zu 65 % (da unbewegliche Wirtschaftsgüter)  65.000 €  

+ Leasingrate zu 20 % (unbewegliche Wirtschaftsgüter)  18.000 €  

= Summe Zinsen u. fiktive Zinsen 123.000 €  

- Abzüglich Freibetrag 100.000 €  

= Zinsen und fiktive Zinsen nach Freibetrag   23.000 €  

 Davon sind 25 % zu dem Gewinn zu addieren      5.750 € 

= Gewerbeertrag nach Hinzurechnungen  205.750 € 

 Abgerundet auf voll hundert Euro  205.700 € 

- Abzüglich des Freibetrages    24.500 € 

= Gewerbeertrag nach Freibetrag  181.200 € 

x Steuermesszahl von 3,5 %   

= Steuermessbetrag     6.342 € 

x Hebesatz der Kommune (360 v.H.)   

= Gewerbesteuer des Betriebes an die Stadt    22.831 € 

 
Anlage 9: Beispiel einer Gewerbesteuerberechnung 

 

 

  

Ist-Aufkommen-Gewerbesteuer x Vervielfältiger (Bund 13 v.H./Land 48 v.H.) 

Hebesatz der entsprechenden Kommune 

Für den Beispielsfall:  

Hebesatz: 360 v.H. 

Ist-Aufkommen der Stadt: 22.832,00 € 

  

22.832,00 € x 61 v.H.  
= 3868,75 Euro Gewerbesteuerumlage 
 

                                360 v.H. 
 

Anlage 10: Beispielberechnung einer Gewerbesteuerumlage 
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Anlage 11: Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Göppingen 2008 

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009, S. 14 ff. 

 

 

Anlage 12: Gewerbesteuerhebesätze in Baden Württemberg 2008 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Hebesätze der Realsteuern (Juli 2009), Online im WWW 

unter URL: https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur, 

vollanzeige.csp&ID=1024186 [Stand: 09.01.2010]. 
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Anlage 13: Gewerbesteuerhebesätze der Städte über 500.000 Einwohner in 2008, ohne 
Stadtstaaten 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Hebesätze der Realsteuern (Juli 2009), Online im WWW 

unter URL: https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur, 

vollanzeige.csp&ID=1024186 [Stand: 09.01.2010]. 

 

 

Anlage 14: Industriedichte nach Bundesländern am 31.12.2008 

Quelle: http://www.erfolgreiche.sachsen.de/de/Grossbild/118109.html?referer=19159&template 

=html_pgfl_image_xxl [Stand: 15.01.2010]. 
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Anlage 15: Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2009 

Quelle: http://www.dstgb.de/homepage/artikel/schwerpunkte/gemeindefinanzen/aktuelles/ 

ergebnisse_der_november_steuerschaetzung_fuer_die_jahre_2009_und_2010/anlagen 

_1_3_steuerschaetzung_nov_2009.xls 
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